
• Bundesnetzagentur 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BK9-11/8091V 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1 , 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Dr. Jörg Mallossek 

und den Beisitzer Roland Naas, 

gegenüber der  gesetzlich ver

treten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber 

­

­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 27.11.2013 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01 .01.2013 bis zum 31.12.2017 gemäß Anlage A1 . Kalender­

jährliche Erlösobergrenzen dieses Beschlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2013 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach§ 11 Abs.5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei 

der Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 


1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß§ 2 ARegV am 30.09.2011 von Amts wegen ein 

Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 und 2 ARegV ein­

geleitet. Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen 

Sitz hat, wurde gemäß § 55 Abs.1 S.2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens 

informiert. 

Mit Beschluss vom 10.05.2011 wurde dem Netzbetreiber unter dem Aktenzeichen 

dieses Verfahrens die Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV 

genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz­

betreibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs.1 ARegV eine Kostenprüfung 

zur Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten 

des Netzbetreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom 13.04.2011 (BK9­

11/605-1 bis 7, ABI. 08/2011 , S. 1438 ff.) erhoben. Die von der Beschlusskammer 

danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

16.05.2012 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 04.06.2012 

gemäß § 67 Abs.1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Würdigung der 

Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

18.06.2012 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten mitgeteilt 

(Anlagen 1 und II). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 01.01.2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) wa­

ren die von der Beschlusskammer nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 

EnWG am 26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11/602) 

nicht mehr heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a 

GasNEV zu bestimmen. Für die Neuberechnung des Ausgangsniveaus war eine zu­

sätzliche Abfrage der Anlagengruppen IV.1 .1 bis IV.1 .3 durchzuführen. Hierfür hat 

die Beschlusskammer am 10.07.2013 in einem Schreiben alle Unternehmen, die 

Stahlrohrleitungen betreiben, aufgefordert, einen Erhebungsbogen auszufüllen , in 

Seite 3 von 17 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

dem die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der genannten Anla­

gengruppen für die einzelnen Jahresscheiben dargestellt ist. Diese Datenabfrage 

bildete die Grundlage für die Zuordnung der entsprechenden Indexreihen. 

Darüber hinaus wird der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des 

Eigenkapitals gemäß § 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 

GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich danach als 

Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre · bezogenen 

Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsren­

diten. 

2. 1. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom 

14.11 .2012 Gelegenheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti­

gen vorläufigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber 

hat unter anderem mit Schreiben vom 26.11.2012 Stellung genommen. 

3. vorläufige Festlegung gemäß § 72 EnWG 

Mit Beschluss vom 07.12.2012 hat die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers für die zweite Regulierungsperiode vorläufig gemäß§ 72 EnWG fest­

gelegt, da der Beschlusskammer eine abschließende Feststellung des Regulierungs­

kontosaldos (§ 4 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 4 ARegV sowie § 4 Abs. 1 i. y. m. § 7 i. 

V. m. Anlage 1 ARegV) zeitlich nicht möglich war. 

4. Bestimmung der Zu- und Abschläge gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV 

Gemäß der Festlegung der Erlösobergrenzen der ersten Regulierungsperiode hatte 

der Netzbetreiber jährlich zum 01. Januar die Anpassungen der Erlösobergrenzen 

nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie die den Anpassungen zugrunde liegenden Änderun­

gen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV 

mitzuteilen. Ferner hatte er jeweils zum 30. Juni des darauf folgenden Kalenderjah­

res die zur Führung des Regulierungskontos nach § 5 ARegV notwendigen Daten 

mitzuteilen. Die Beschlusskammer hat auf dieser Basis die gemeldeten Anpassun-
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gen nach § 4 Abs. 3 ARegV überprüft und offene Fragen mit dem Netzbetreiber ge­

klärt. Sodann wurden die unter Berücksichtigung aller möglichen Anpassungen (§ 4 

Abs. 3, 4, § 26 ARegV) von der Beschlusskammer ermittelten zulässigen Erlöse dem 

Netzbetreiber mit Schreiben vom 08.08.2011/12.02.2013 mitgeteilt. Der Netzbetrei­

ber wurde aufgefordert, der Beschlusskammer binnen 2 Wochen nach Zugang des 

Schreibens mitzuteilen, ob Korrekturbedarf an den ermittelten zulässigen Erlösen 

besteht. Eine darauf basierende etwaige Änderung der ermittelten zulässigen Erlöse 

wurde dem Netzbetreiber ggf. mitgeteilt. Abschließend hat die Beschlusskammer die 

gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV bei der Bestimmung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode zu berücksichtigenden Zu- bzw. 

Abschläge ermittelt 

5. 2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 17.10.2013 Gele­


genheit gemäß § 67 Ab.s. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 


der Beschlusskammer zu äußern. In dem Schreiben führt die Beschlusskammer aus, 


dass in der Vergangenheit bereits Teilaspekte der geplanten Festlegung (z.B. die 


Ermittlung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV) angehört worden seien. 


Bislang nicht angehörte Aspekte waren insbesondere die Änderungen des Aus­


gangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV aufgrund der Änderung der GasNEV durch 


die Verordnung vom 14.08.2013 und die Bestimmung des Zu- und Abschläge gemäß 


§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV. 


Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schreiben vom 29.10.2013 Stellung genommen. 


Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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11. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Nie­

dersachsen gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimm­

ter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005 (Bekanntmachung: Nie­

dersächsisches Ministerialblatt Nr.44/2005, S. 945 f . vom 07.12.2005; in Kraft seit 

dem 08.12.2005). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Gas erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs.1 i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1 und 

§ 4 Abs.1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs.1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festleg.ung nach § 32 Abs.1 Nr. 1 

ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs.1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs.2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013 bis 

2017) ergeben sich aus Anlage A1 . Kalenderjährliche Erlösobergrenzen , Zellen 

E112 bis 1112. 
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Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel· 

EO 1= KA ciob, 1+(KA ~b.o +(1-V 1) · KA b.o) { ~:: : - PF .)- EF t + 0 1+ (VK 1 - VK o) + S t 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß§ 6 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (K dnb.t). die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b.o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V ) 1 gemäß§ 16 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF ) 1 bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI t I VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach § 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs.4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs.1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

GasNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach§ 6 Abs .. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 
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Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2010 er­

gibt sich aus Anlagen 1und II. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs.2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs.1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der nach 

§ 11 Abs.2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr der 

jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen (Anlage A 1. Kalenderjähr­

liche. Erlösobergrenzen, Zelle 860). 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage A1. Kalenderjährliche 

Erlösobergrenzen, Zellen 060 bis L 60). Bei der Ermittlung der Gesamtkosten blei­

ben gemäß § 24 Abs.2 S.4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. 

2.2.1. 	 Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme der vorgela­

gerten Netzebene 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs.3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs.3 S.1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten Effizienzwert (EW) 

multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile (KAdnb. 0). Somit gilt: 

KAvnb,o = (GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs.3 S.2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Seite 8 von 17 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1 . Kalenderjähr­

liche Erlösobergrenzen, Zellen E76 bis 176 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

89,97 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet. 

Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effi­

zienzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetz­

betreiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gas­

netze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden . Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen . 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenantei le nach § 11 

Abs.4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs.1 S.1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
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bers (1 ) 0 ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (KA dnb.o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs.3 S.1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs.3 S.2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs.4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1 . Kalenderjährliche Erlösober­

grenzen, Zelle 074 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs.1 S.1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV ermit­

telten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil , KA b,o) unter 

Anwendung eines Vertei lungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer oder mehrerer 

Regulierungsperioden gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs.1 S.3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffi­

zienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V1) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2013 1 0,2 
2014 2 0,4 
2015 3 0,6 
2016 4 0,8 
2017 5 1,0 
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Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage A 1. Kalenderjährliche 

Erlösobergrenzen, Zellen E78 bis 178. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI ). 1 Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs.1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß Statistischem Bundes­

amt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00, für das Jahr 2011 102, 10 und für das 

Jahr 2012 104, 10 (abrufbar im Internet unter: https://www­

genesis.destatis.de/genesis/online > Suche nach: 61111-0001). Entsprechend dem 

Term VPI 1 / VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 ARegV aufgeführten Regulierungsformel 

ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI für das Jahr 2010 für das 

erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen Inflationsfaktor in Höhe von 

1,0210 und für das Jahr 2014 ein Inflationsfaktor von 1,0410. Da den Netzbetreibern 

im Herbst 2012 für die Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf 

Basis des Jahres 2005 zur Verfügung stand, geht die Beschlusskammer für 2011 

von einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der Indexwerte 110,7 und 

108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem Basisjahr 2005. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2017) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2015 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig , da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs.3 S.1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 
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1 
Die Berechnung erfolgt mit sieben Nachkommastellen. 

2 Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text. 
3 Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text. 
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Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung mit 

Ausnahme für die Jahre 2010 und 2012 auf zwei Nachkommastellen gerundet ange­

zeigt1): 

Jahr VPI 
2010 100,00 
2011 102,31" 
2012 104,10 
2013 106,14 
2014 108,22 
2015 110,34 

Für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0614, für das vierte Jahr der zweiten Regulierungspe­

riode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0822 und für das fünfte Jahr der zwei­

ten Regulierungsperiode (2017~ ein 1nflationsfaktor in Höhe von 1, 1034 (alle Werte 

wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. Die Inflationsfaktoren 

für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die relative prozentuale 

Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI des Basisjahres 2010 

- ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Prozentwert dargestellt: 

Jahr VPl 1 I VPl o 
2013 2,31%J 
2014 4,10% 
2015 6,14% 
2016 8,22% 
2017 10,34% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 berücksichtigt (Anlage 

A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen H13 bis H17). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 
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der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Gas- und Stromnetzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der 

Bundesgerichtshof hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sekt­

oralen Produktivitätsfaktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16 ff.) . 

In Anlage 1 zu .§ 7 ARegV wird die Variable PF 1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1 + 0,015) "t -1 (Anlage A1 . Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 

113 bis 117). 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden . 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen werden gemäß § 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Ver­

fahren keine Zu- oder Abschläge nach Maßgabe des§ 19 ARegV vorgenommen. 
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2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs.4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs.1 S.1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt ge­

mäß § 5 Abs.1 S.2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr tat­

sächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 

Abs. 2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind gemäß § 5 

Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des § 17 

ARegV anzupassen . Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regulie­

rungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen nach 

§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 SA ARegV nicht statt. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 2 

ARegV Saldo des Regulierungskontos für die Kalenderjahre 2009, 2010 und 2011 

ermittelt. Die Ermittlung des Regulierungskontosaldos ist in Anlage R beschrieben. 

Der Ausgleich des Regulierungskontos erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV durch 

gleichmäßig über die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschläge. Die 

Höhe der zu berücksichtigenden Zu- oder Abschläge ist Anlage A 1. Kalenderjährli­

che Erlösobergrenzen, Zellen E98 bis 1 98 zu entnehmen. 

111. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 
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Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils zum 

1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei len nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 

(BR-Drs. 417/ 07, S. 44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die 

Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs.1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe der §§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage, 

da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzu­

setzen. 
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V. 	 Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. 	 Anlagenverweis 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

• 	 Anlage A1 (Kalenderjährliche Erlösobergrenzen), Anlage A2 (Effizienzver­

gleich) 

• 	 Anlage 1-NB (Kostendaten) nebst Anlage 1-NB (Gesamtkosten), Anlage 2.1­

NB (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-NB (kalk. RBW), Anlage 3-NB (BNV 

1) , Anlage 4-NB (kalk. EKVZ), Anlage 5-NB (kalk. GewSt), Anlage 6-NB 

(kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage II (Beispielrechnung Kapitalkosten) 

• 	 Anlage PI und Anlage EK-Zins § 7 Abs. 7 GasNEV 

• 	 Anlage R nebst Anlage R1 .1. (Saldo), Anlage R1.2. (Differenzbeträge), An­

lage R2 (Erlösobergrenze) inklusive Anlage R2.1 (Nachrechnung 2010) und 

Anlage R.2.2. (Nachrechnung 2011) sowie Anlage R3 (erzielbare Erlöse). 
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetz­

agentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen . Es genügt, wenn 

die Beschwerde innerhalb der Frist beim Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: 

Schloßplatz 2, 29221 Celle) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden . Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein . 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG). 

Bonn, den 27.11.2013 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

ß Dr. Jörg Mallossek 
/ 

Rolan~~ 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus der 


kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 Abs. 1 ARegV 


Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV ermittelt die Beschlusskammer das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der zweiten Regulierungsperiode 

durch eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der GasNEV. Die 

zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2013. Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 

1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode auf der 

Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 

Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende 

Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die 

Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 S. 1 

ARegV i.V.m. §§ 4 bis 9 GasNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 Abs. 2 GasNEV setzen sich die 

Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen 

Abschreibungen nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 

GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8 GasNEV, unter Abzug der 

kostenmindernden Erlöse und Erträge nach § 9 GasNEV, zusammen. Bilanzielle und 

kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 4 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 

EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die 

Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. GasNEV statuiert, ist dabei die 

Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ausgeschlossen. Kosten und Erlöse bzw. 

Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu 

berücksichtigen. 

Die so ermittelten Netzkosten, die gern. § 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 1-NB (Zelle F105) und 

betragen 
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Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom 

Netzbetreiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die 

Bezeichnung der XLS-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sirid, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der 

Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des 

Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht 

bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt 

und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz 

entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären 

(§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; 

die Mitwirkungslast begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese 

braucht entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu 

unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 79/07, Rn. 21 ; BVerwG, 5 C 27 /85, NVwZ 1987, 405). 

Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 

Kart. 472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der 

Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 

ARegV keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit 
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des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu 

berücksichtigen. 

1.1 . 	 Materialkosten, davon Sonstiges (Ziffer 1.1.1.5.) 

1.2. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Sponsoring, Werbung 
und Spenden (Ziffer 1.5.14.) 

Die Anzeigen und Bekanntmachungen hingegen sind mit originärem Bezug zum Netzbetrieb 

entstanden und dienen nicht als „Kundenbindungsinstrument". Daher sind diese dem Grunde 

nach anerkennungsfähig. Allerdings liegen die für das Jahr 201 O geltend gemachten Kosten 
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deutlich über den Kosten des Basisjahres 2010. Es ist nicht zu erwarten, dass die besonders 

hohen Kosten des Jahres 201 O periodisch wiederkehrend sind. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 

ARegV Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. 

Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs 

nicht periodisch, im laufe der zweiten Regulierungsperiode, wiederkehren, sondern 

ausschließlich einmalig im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 

Abs. 3 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines 

bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in 

der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Regional AG"). Mit 

diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kostenprüfung 2010 auch 

insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen bildete, als dort 

Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Geschäftsjahr aufgetreten 

sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einmalige Effekte zu 

verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre 

erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plausibel 

darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, die im laufe der 

Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. 

Dies muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies 

verdeutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer 

„Kostenprüfung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von 

Erlösen nach § 9 GasNEV mit einbezogen ist. 

1.3. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Bewirtung und 
Geschenke (Ziffer 1.5.16.) 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie· Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen 

Netzbetriebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition 

bei der Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen 

ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 

01 .01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 01.01 .2006 aktiviert 

wurden (Neuanlage). 

Bei Altan lagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des 

Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 GasNEV 

ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und ·Herstellungskosten nach der 

linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu 

ermitteln. 

Zur Illustration der folgenden Darlegungen wird ergänzend ein fiktives Berechnungsbeispiel 

in Anlage II beigefügt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 

GasNEV). Diese Vorgabe verbietet es bspw., Anschaffungs- und Herstellungskosten durch 

eine Rückrechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der Höhe nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
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entsprechen. Die Beschlusskammer behält sich vor, die Ermittlung der angegebenen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie 

hierbei zu der Erkenntnis gelangen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der 

kalkulatorischen Kosten zugrunde gelegten errechneten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nicht den historischen Anschaffungs- -und Herstellungskosten 

entsprechen, wird sie von der in § 48 VwVfG normierten Möglichkeit der Rücknahme 

Gebrauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in 

Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören nach 

allgemeiner Auffassung nicht nur Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem 

Betriebszweck dienen. Vielmehr genügt es, wenn der Vermögensgegenstand mittelbar dem 

Betrieb dient. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über 1nstandhaltungsaufwand finanzierten 

Vermögensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden, ist 

der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 

belasten. 

2.2. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

GasNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig 

aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaffungs- und 

Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter 

Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle 

einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen 

Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet 

einer Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In 

den genannten Vorschriften kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass 

ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der 

berücksichtigungsfähigen Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den 

Interessen der Netznutzer an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre 

sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der 
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Energieversorgungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine 

wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten , dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für 

erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im 

Falle eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der 

Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

„Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die 

Beschlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkäufe der Netzbetreiber nicht erfolgt 

sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der 

Erlösobergrenzen für den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit einen 

Netzkauf getätigt haben sollte. 

2.3. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller 

anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 

S. 1 GasNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung 

maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter 

auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes 

nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 6a GasNEV zu erfolgen). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 1.1.2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) waren die von 

der Beschlusskammer nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 EnWG am 

26.1 0.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11/602) nicht mehr 

heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a GasNEV zu 

bestimmen: 
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Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 

Verwaltungsgebäude,111.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel­

und Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, 

Bauleistungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer(Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1 .1 

Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1 .2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 

Stahlleitungen bitumiert, IV.2 Grauguss(> ON 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 

Polyethylen (PE-HD) und IV.5 Polyvenylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und - Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 

Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 gen~mnten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu 

verwendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren 

bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 
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dasselbe Beobachtungsjahr.ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem 

Verkettungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die 

Preisänderung unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der 

Verkettungsmethodik in den Erläuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 

und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche 

Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum 

vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte 

Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 

die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohverbindungsstücke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 

die Indexreihe Rohre aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index Erzeugerpreise gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 

die Indexreihe Präzisionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) 

für den Zeitraum vor 1968 die Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 1ndex der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV 

Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften 

Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den 
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historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich 

aus dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und 

ist auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2010, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2010 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des 

Jahres 2010. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2010) beträgt somit 1. Bei 

Anlagegütern, welche im Jahr 2006 bis 2010 angeschafft wurden, handelt es sich um 

Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu 

Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

Die neue Fassung des § 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl 

(Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die 

vom jeweiligen Druck der Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 

bar, ist hiernach am aktuellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk 

(Tiefbau), ohne Umsatzsteuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft) anzuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit 

einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 

40% aus der Indexreihe „Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und zu 60% aus der Indexreihe 

„Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die so bestimmten Index- und Faktorwerte für die einzelnen Anlagengruppen ergeben sich 

aus Anlage PI. 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt­

und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein 

Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 
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Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen 

Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 

S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt 

ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung ?!US der Eigenart des 

Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In 

der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. 

Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 

GasNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu 

legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt 

durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der 

Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare 

Restnutzungsdauer(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 

2 Nr. 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der 

kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

Resn·vertTNw Restwert M;.HK 
Kalk.Jahresabschreibung. = ·' x EKQuote + · ·' x FKQuote 

' Restnutzungsdauer, Restnutzungsdaue1; 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des· Anlagegutes i (Restnutzungsdaueri) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl 

der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der 

Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der 

Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her­

stellungskosten. 
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2.4.2. 	 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen 

Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich 

demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung 

auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß§ 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

AK/HK. 
Kalk. Jahresabschreibung; = 1 

ND, 

2.5. 	 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2010 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

201 O entstandenen kalku latorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist§ 6 i.V.m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde 

gelegt. 

2.6. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische 
Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend dargestellten 
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Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6­

N8 bzw. Anlage 2.1-N8 (Zellen 012 - 055) und bezogen auf die kalkulatorischen 

Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - jeweils gesondert 

für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt und ebenfalls gegliedert nach 

Anlagengruppen - aus Anlage 6-N8 bzw. Anlage 2.1-N8 (Zellen 812 - C 55). Die Summe 

der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergibt sich aus Anlage 6­

N8 bzw. Anlage 2.1-N8 (Zelle E 55). 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend 

dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen 

aus Anlage 6-N8 bzw. Anlage 2.2-N8 (Zellen 012 - 055 und G12 - G 55) und bezogen 

auf die kalkulatorischen Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für 

Altanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6-N8 bzw. Anlage 2.2-N8 

(Zellen 812 - C55 und E12 - F55). 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) und die durchgeführten 

Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Restwerte und 

kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 6-N8. 

Die Berechnungsmethodik wird in Anlage II nochmals umfassend erläutert. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. 

§ 7 Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach§ 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

­
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4. Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß 

§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des 

Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte 

des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des 

Sachanlagevermögens zum Jahresende 2010 und der Jahresabschreibung 201 O errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt keine 

Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß 

§ 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidentität 

gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des 

Geschäftsjahres im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV mi_t denen der Schlussbilanz des 

vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz des 

vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktivierten 

Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der anzusetzende 

Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivjerte Neuanlagen Null. Gegen diese Bewertung 

spricht auch nicht die Regelung des § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV, da ansonsten für die im 

Basisjahr angeschafften Werte des Sachanlagevermögens, anders als für alle anderen 

Bilanzpositionen, die Mittelwertbildung aufgehoben wäre. Ersichtlich wollte der 

Verordnungsgeber durch § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV lediglich eine Klarstellung des § 6 Abs. 5 

S. 3 GasNEV erreichen und damit deutlich machen, dass die kalkulatorischen 

Abschreibungen jahresgenau zu erfolgen haben. Auch systematisch steht § 6 Abs. 5 S. 4 

GasNEV in einem eindeutigen Zusammenhang zu § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV. Demgegenüber 
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besteht jedoch kein systematischer Bezug zu der in § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV geregelten 

Mittelwertbildung. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Verordnungsgeber, abweichend 

von § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV, den Abschreibungsbeginn auf den 31.12. eines Kalenderjahres 

fingiert hätte. 

Nach Sinn und Zweck des § 6 Abs. 4 S. 3 GasNEV gilt das Vorstehende auch für 

Netzbetreiber die ein abweichendes Geschäftsjahr aufweisen, mit der Maßgabe, dass ein 

Zugang zum ersten Tag des Geschäftsjahres zu unterstellen ist (z.B. 01.10. des 

Kalenderjahres). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung 

der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten 

zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden 

Eigenkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 

Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-NB aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-NB. 

3.1 . Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1 .1. Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den 

kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich 

demnach aus den folgenden Positionen: 
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Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

= Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 


Abzugskapital 


Verzinsliches Fremdkapital 


= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1(BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK I und dem BNV 1. 

3.1 .2. Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden 

bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen 

und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus 

Anlage 3-NB (Zellen H18 und H30). 

3.1 .3. Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 
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kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. Die 

Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller 

Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begründet 

werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung des 

abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann 

ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 44, 

32f.). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermögens 

schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unveränderte 

Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapitalverzinsung -, 

die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Geschäftsbetrieb des 

Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass der Bestand des 

Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der Bestand zum 

Bi lanzstichtag - in der Regel zum 31 .12. des Kalenderjahres - auf einem hohen Niveau 

befindet. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und 

kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines 

effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber 

muss sich daher bei seiner unternehmerischen Entscheidung, welches Finanzanlage- und 

Umlaufvermögen er als effizient für seinen Betrieb ansieht, an einem effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. Des Weiteren sind gern.§ 21 Abs. 2 S. 2 

EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im 

Wettbewerb eingestellt hätten. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, „das mit der 

Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte 

Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote 

unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte 
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Finanzierung seiner Investitionen würde vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote 

noch weiter anstiege, mithin also ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem 

Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und 

erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem 

Umlaufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet 

[.. . ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, 

Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch 

kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 

ineffizienten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher 

Vermögensgegenstände bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und 

damit kostenintensives Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen 

unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass 

der ursprüngliche Investitionsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen wäre, 

während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem 

solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu 

berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den 

Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Gemäß dieses Grundsatzes erstattet der 

Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des Sachanlagevermögens 

(Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen anteilig oder sogar vollständig in die 

Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Doppelverzinsung und somit zu einer 

Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass 

der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen 

Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen­

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 
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vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 

die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das 

Sachanlagevermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht 

ausüben kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des 

Sachanlagevermögens anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann dieser nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt 1 GasNEV 

unterworfen werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: 

Rd.-Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen 

Forderungen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

3.1 .3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegenstände. 

Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich durch Zu- und Abgänge häufig. Im 

Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, befindet 

sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unternehmen. 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufvermögen in 

vollem Umfang berücksichtigungsfähig ist Hierfür hätte er nachweisen müssen, dass das 

geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe des § 4 Abs. 1 GasNEV i. V: m. § 21 Abs. 

2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Gasversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb 

stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch. 

Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, wei l Umlaufvermögen in 

Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und 
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auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, 

die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der 

Netznutzer führen. 

Auch die Investitionstätigkeit bzw. das Investitionsverhalten des Unternehmens ändert nichts 

an der Einstufung eines beträchtlichen Teils des Umlaufvermögens als nicht 

betriebsnotwendig. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange 

Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den 

verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für 

einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

nicht effizient, liquide Mittel zu horten. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. 

Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände, deren Bestand sich durch Zu- und 

Abgänge häufig ändert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender 

Vermögensgegenstand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient 

(vgl. die ständige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001 , Az.: IV R 73/00, juris: Rd.­

Nr. 1 O; Urteil v. 28.05.1998, Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 

durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht gewährleistet 

sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer 

kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine 

langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter 

Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn 

sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese nicht einer 

Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterworfen werden (vgl. 

hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 28). Werden durch den 

Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen geltend gemacht, zeigt 

das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetreiber 

regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1 /12 eines Jahresumsatzes vorhält; vor 
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diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetreibers grundsätzlich 

berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorliegen. Bei der Bewertung der 

Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschlusskammer insoweit auf die 

berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Netzkosten ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der 

Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungsströme erhält. Macht der Netzbetreiber 

hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1 /12 eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes 

geltend, hat der Netzbetreiber nachzuweisen, dass der gesamte Bestand an 

Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und der Maßgabe des § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 

21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 

29 ff.). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig 

um eine sehr kapitalintensive Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von 

liquiden Mittel nicht bedarf (s. o.). 

Für Pensionsrückstellungen und ähnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das 

Anlagevermögen das geeignete Deckungsvermögen. Kurzfristiges Umlaufvermögen ist 

offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationaler 

Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige 

Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlichkeiten zu 

gewährleisten. 

Hinzu kommt, dass der Netzbetreiber jährlich einen Mittelzufluss aus verdienten 

Abschreibungen und kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung erhält. 

Aus Sicht der Beschlusskammer konnte der Netzbetreiber nicht nachweisen, dass das 

geltend gemachte Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist. Zugunsten des Netzbetreibers hat 

die Beschlusskammer daher 1/12 der anerkennungsfähigen Netzkosten als Umlaufvermögen 

anerkannt. Die aus dem Kassenbestand erzielten Erträge wurden im gleichen prozentualen 

Verhältnis gekürzt wie der Kassenbestand. 

3.1.4. Betriebsnotwendiges Vermögens gemäß § 6 GasNEV (BNV /) und 
· betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 GasNEV (BNEK /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des 

berücksichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach § 6 GasNEV (BNV /) aus Anlage 3-NB (Zelle H53) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C12). 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach 

§ 6 GasNEV (BNEK !) aus Anlage 3-NB (Zelle H65) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C13). 
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Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 4-NB (Zelle C14). 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendlges Umlaufvermögen 

Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 


Verzinsliches Fremdkapital 


= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsn<?twendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV II) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit 

denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die b~i der Bestimmung der 

kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus 

finden bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 
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auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4-NB (Zelle C14) ergibt, 

einen Anteil von 40% so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) aus Anlage 4-NB (Zelle C20). Das 

betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 4-NB 

(Zelle C24). 

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) 

beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu 

zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene 

Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil , der 

die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II- BNEK II s 40% =BNEK II- (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 
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Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK 11) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die 

Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben 

ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (Anteill SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den 

kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der 

Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und 

SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk . RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK *Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK ] 

= 	 Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der 

Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen 

(Anteil SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C26). 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C27). 

3.5. 	 Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31 .10.2011 , unter 

dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, 

der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 9,05 % und für 

Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 
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BNEK II s 40% * Anteil SA Vneu * 9, 05 % + BNEK II s 40% * Anteil SA Valt * 7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen gelte~den Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eige~kapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß § 

32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 

GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gern. § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesba1k veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich 

diese Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten ­

Anleihen der öffentlichen! Hand", aus . der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe" .1 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

2003 3,7 5,0 3,8 

2004 3,6 4,0 3,7 

2005 3,1 3,7 3,2 

2006 3,8 4,2 3,7 

2007 4,4 5,0 4,3 

2008 4,5 6,.3 4.0 
2009 3,3 5,5 3, 1 

2010 2,5 4,0 2,4 
flJ 10 Jahre 3,85 4,96 3,75 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2001 bis 201 O eine durchschnittliche 

Rendite von 4 , 19 % ab. 

enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

Diese Reihen kön~en der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 
werden. 
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3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4-NB 
1 d"(Zellen C31 und C32). Ffür das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwen 1ge 

Eigenkapital gemäß § 7 <BasNEV (BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-NB 

(Zelle C33). 

4. Kalkulatorisc' e Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 GasNEV kan11 im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz 

gebracht werden. Bei de~ Genehmigung der Netzehtgelte wird daher ein kalkulatorischer 

Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung bJrücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten 

Eigenkapitalzinssatz han4e1t es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor 

Körperschaftsteuer. 2 Ein l bzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn­

und Verlustrechnung a1J zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den 

kalkulatorischen AbschreiJungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn 

bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen 

Gewerbesteueransatz. Dids ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden 

(siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

1 . 

Entsprechend einem rein ~alkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

1 

[BNEK llS40% * Anteil SA Valt * 7, 14 % + BNEK II s 40% * Anteil SA Vneu * 9, 05 % 

* + BNEK II > 40% * 3, 80 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berückt chtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 5-NB 

(Zelle C16) ausgewiesen. 

BR-Drs. 247/05 S.30.1 
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Anlage 1-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
3- • Netzkosten • 
•:! Untemehmen 
~ Aktenzetchen 
t--1. Bo111obsn11mmer 
t..L Netznummer 
ii1; EH6 

Netzkosten KUriung ttinzurechnung Nebkosten 

Nummer Kostenart 
gern. Nebbetreiber durch BNetzA durch BNetzA gom. GosNEV 

(gesamt) fgesomt) 

11 [€) [EJ [€) [ € ) 

12 1 Aulwandsgle!Che Kosten 

" 
11 Matena!kosten - ­

" 
111 davon Aulwendungen lur Roll-. Ho~S· und Betriebsstoffe 

" 
11t1 Aufwendungen für doe Besehaffung von Vertustenerg.e .. 1 1 1 2 Aufwendungen lurdie Besehaffung von Tr.,.benerg<0 

11 1, 1 3 - Aufweach.agen für.die Bescllatrung von Eigenverblauch­ -

19 1114 Aufwendungen fur die Besettaffung von Entspannungsenergie 

µi 11 1 5 Sonstiges --- ­ -
22. 1 t 2 davon Aufw~ndungen fur~e~e1stungen 

.l!. 11 21 Aufwendungen an vofgelagerto Notz.botre1ber --- ­

.zz. 11 22 Aufwendungen fur ubert8)Sene Netz1nftast1Uktur 

n 1 123 Aufwendungen fur durcll Orllte erbrachte Betriebsffihrung 

?• 1 1 24 Aufwendungen fur durch Or1tte erbrachte Wanungs- und lnstandhaltungstc.s1ungen 

" 
1125 A~ndungen lurdio Beschaffung von AusgktlChseM<gie lur den Bas•sbdanzausgtelc/l 

„ 1 126 A~ndungen fur Otlfe<emmengen 

.1!­ 112 7 Sonsbges -„ 12 Personalkosten 

n 121 Löhne und Gehal1.er 

..:1.2. 1 22 Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und fut Unterstutzung 

..!L 1 22 1 davon für Altetsvetsorgung 

3) 1222 davon soziale Abgaben und .sonstige Aurwendungon 

" 13 Fromd~apitalzlnsen (Zinsen und bhnhch& Aufwendungen) 

.Ji 131 davon gegenüber vetbundenen Untemehmen 

„ 132 davon gegenüber Untcmehmen. mu denen ein Be1ot119uogsvem.a11n1s besteht 

3'l 133 davon 9egenuber Kred1hnsututon 

37 134 Sonsbges 

,, , 4 Allsetzl>are betnebloche Steuem (außer Gewetbesteoer, Kötpeßchaftsteuar. Einkommensteue< und Sdidantät$V.1$Chlag) 

)'! 1 4 1 davon KFZ-Steve. 

'O 1.42 davon Gfl.Mldsteue< 

" 
143 davon Sonsbges 

• 2 1 5 Sonstige betnebloche Kosten 

., 1.5. 1 davon filr sonstige Flex1b1hlätsditnsdeistungen 

•• 1 5.2 davon rar die Erstellung/Bereitstellung eines lnfoonauoossystems über die Kapaz1totsauslastung (§ 10 GasNZV a.F) 

„ 1.5.3 davon aus der Vorgabe zur Reduzierung der Marktgebiete gem~ß § 21 Abs. 1 GasNZV 

• 6 1 5 4 davon für die Einnchlung und den Be111eb einer Handetsplaurorm § 12 GasNZV (§ 14 Abs 1 GasNZV a F.) 

47 155 davoo für die Ou1<:htuhrung der Vemeigerung nach§ 10 Abs. 6 GasNZV a F 

·~ 
156 davon aus verttaghchen Verombatungen mit Ontten nach§ 9 Abs 3 Nr. 1 GasNZV {§ 6 Abs 3 S 2 Nr. 1 GasNZV a F ) 

•? 1 5.7 davon Wanung und Instandsetzung 

50 158 davon Konzessaonsabgaben 

•• 159 davon Mieten. sonstige Pachtzinsen. sonsoge Lta""!lraten. Gebutwen und BeiltOge 

•2 1510 davon Vel'SIC!lerungen 

Renner
Rechteck



A 1 B c 1 0 1 E 1 ~ 

' Anlage 1-NB 
::! 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
) • Netzkosten • -

...!. 
~ Untamehm8f'I 
~ Aktenze<dl<>n 
~ Beltlebsnunvner 
~ Nea:nummer 
,....:!, EHB 

10 

Nettkost•n Kürzung Hinz:urechnung Nettkosten 

Nummer Kos·tenart gem. Netzbetreiber durch BNetzA durch BNetzA g<>m. GuNEV 
(gesamt) (gesamt) 

" (EJ (C] (€) (() 

" 
1s11 d.ivon Burobedarl Orvcksaehe.n und Zeitschntroo --­ -

~~2 davon Postkost8f'I. Frochtkost8f'I und allnliche Kosten -­ - -« 1513 d".'.'.on~t~tungskosten -
"" 

1 5 14 davon_Spons0<1no Werbung SP<lnden 

2 15 15 davon Reisekosten und Au$losungen 

~ l.5.16 davon Bewirtung und Gesehenkt >-- ---­ -
,M. 1 517 davon Etn1f!~t1 gungen und Abschre11>ung.en aur Forderungen 

.!9. 1 518 davon En1go110 lur vern1lo<1ene Netzk~ § 20a GasNEV - --­ - -­ --­

.J.l 1.5 19 davon SonsU~es- . -,,, 2 ~l ator1 sc:l~e1 bunqen 

•1 2 1 - AbsCl1f011>ungen Sachanlagevermögen -­
64 22 Abschreibungen 11nmatontt1Je1 Anfagevetmögen --­
~ n1 Konze9~K>t'1011, g&worbhthe Schutzrocht& und 3hn! ich~ Rechte vnd Werte $Ow1e Lizenzen an solchen Reehten und Weiten 

~ 
222 Sonsuges ---­

oj} 23 Ab~>gcn auf l"1nanzanlagen und auf Wer1pap1ere de• Umlaufvermogens-„ 231 Abseh<81bung~antagen 

„ 232 Abschre1b<lngen &ul Wer1pap1ere des Umtaufvermogens 

'0 3 Katkulato<osdle Eogenkapitalvemnsung 

71 4 Kalkutat0<1SCl\e Gewert>esteuer 

n „ •. Netzkosten f a. vor Abzug dor kostonmlnde:mden Ettöse 

" 
5 Kost8f'lmindemde Er10se und Eiitage 

„ 51 Erll>se aus K~essoonsabgaben 

75 52 And«e akllYlt<te EigerH1stungoo 

'~ 
53 Eftloge aus O.te~igungen 

71 5 4 E<t1Agt aus oor Aunosung von Netzanschlussbe<tragen 

78 5 5 Enrage aus der Aunosung vOtl 8 auk05tenzuschussen 

„ 5 6 Enrago aus and1ten Wt r1pap.e<en und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

80 57 Sonstige Zinsen un<J 4hnlocho Erträge 

81 5.7. 1 Ertrage ous Finanzanlagen 

82 s 7 11 davon E<trägo aus verzinslichen Finanzanlagen 

81 5.71.2 <Javon Ertrage eus Cash·PooUng 

84 5.7.2 Erträge aus Forderungen, son•tigcn Vermogensgegenst<lnden, Wertpapieren und liquiden Mitteln 

as s 7 2. 1 Erttago aus Forderungen aus Lieferungon und Leis1un9en 

86 5 7.2 2 Ertrage aus Fordaru11gen gegenüber verbundenen Unternehmen (z.B. Cash-Poollng) 

87 5.7.2 3 Ertrögo aus Fordorungan gogen Unternehmen. mit denen ein Betetligungsverh81tnis bosteht 

88 5.7.2A Erträge au• sonsugen Vonnögensgegenständen 

M 5.7 2.5 Enrllge aus We<tpop1eren des Umtaurveimögens 

90 5 7 2.6 Ettrag1 aus Kossenbest3.nd, Guthaben bei der Bundesbank und Kredittns1jtuten 

q, 57 2 7 An<Jore sonstige Zinsen un<J ähnliche Erträgo 

"" 
5 8 Sonstig• Er101e und Ertrage 

~1 581 Enoso aus der Bereitstellung sonstiger H1llsdienste gemäß§ 5 Abs 3 GasNZV a F 
~:e2\oon1

Renner
Rechteck
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1 Anlage 1-NB 
t! 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 
,2.. • Netzkosten ­
•,..... 

..i. Untemehmen 
~ Aktenzeichen 
...!.. Betriebsnummer 
..!. Nettnummer 

..J... EHB 
10 

Netzkosten Kürzung Hlnzurechnung Netzkosten 

Nummer Kostenart gern. Netzbetreiber durch BNet:.A durch BNotzA gern. GasNEV 

II 

94 5811 Erlose aus der Hers1ellung bestimmter Gasbeschaffenhe-1ten 

~ 
5812 Erlöse aus_Nom1rnerungsersatzverfahren---­ ----­

96 58.1.3 Ertbse aus e-rwe11ertem Bdanzausgle1th 

97 5814 Erlöse aus sonstigen flexib1htätsd1ensU01siungei1 

-2! 58.l 5 Erlose aus andete1l erforder11chen sonstigen Hilfsdiensten 

"' 5.8 2 Nicht cur\Jckgestelll<rE<lös.,_aus Versleigerongen gemaß.~'1C>Abs-6 GasNZV a F-­

100 5 8 3 E.rl.öse •us Auflösungen •1on Rückstellun9en gemars § 10 Abs 6 GasNZV o F 

i.J,2.! 58.• Ertose aus Vetkaut von En1spannungssuom 

,1.01 58.5 Etlöse aus Differenzmengen 
>-~ -

103 5 0 6 Andere sonstige Ecl6se 

104 587 Andere sonstige Ertrage 

~~ Netzkosten Lb. nach Abi:ug kostenmindernder Erlöse 

Renner
Rechteck
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1 
Anlage 2.1-NB 

!:I 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

,2. - Kalku latorische Abschreibungen ­
,..:!. 

Uniemehmen ~ 
,..!. Akltnzete:hen 

..i ~tfit:bsnummcr 

..i Nettnumme-r 

._!l EHB 
10 

alkura1orl$chit Abschreibung KafkUl.!1otische Abschreibung $u_mme der hlulatOfisctten 

.tuf Al(IHK.S01$1t. aut lNW.Bas1s aUf AKMK·Basl s .A.b$ch-refbungen 

Anlagangruppe 
für ALT -Anbg1m !Or AL l -Anl3gen fDr NEU·ArtlaQt'n 

multis:'uiert mit ck-r FK-0\loto multlpllt.ert mrt def EK-Quote 

1 1

GrundS1UckMn.l&sien 6 au1e11 rur Tuu'ISPO'f\\'flen 
' 

Bttnebsgebavde 1
, „ Vt.rwaltungs;geoitude 

, , Glel$anlagen. E4tnbtM~gof\ 

lF. Gndl<\!ls~uniattun.g fotine EOV Wertqe-uge!Ger0:e1. Vermm .,...-gsMr•:h.wrgen 

,„ W~dcnugeJGer\llte 

. Lage:e1t1ncl'l1un9 

Haraware 
' 

1 """ Soltw11t: 

. leithtf-,tutevge 
1

.,.,.. ~wecfal'ln:eugt 

1.,.,, Gtsbeohtlte1 

„
4 

Erdi)aM«*C:h:ung 

1 ""' Gasr~ungsantegtn 

~ P1p1n9 u11d Armaturen 

'" GftrMSUnlagion 1

„.11. Scheftte!l.flflrichlungen 1Erdgas'1t1dieh~1 1nl1gen• 

~ lec• ttnO EntfQMltthnb\ tE'~._.,dltMf1a:r.l•S1•l'l t 

"" Ntbtn1nla~ (Erdgasv~,dlchtflrfnl-age,n1 

•u Ve1kthtsv.-.gt 

„„ Roh~n1H1111&~~~ngtn St&b! PE vr'\mant:tll ~US bar 

' 
Rol'lrlt1tu"hg4n.IH11usan.ebli.ln!eitll.ngeri S!al'll PE 11mmantell > 1$ oar 

""' RoMettur.g.enhiausantcblvMltib.sngilf't Stahl U1hochch gwctu.rtn ~ 16 ~r 

-. Rohrteitun91"1lAioM1san~blus.-&leltv1>gen S'laht lta'ITlodl9cli ~'-IJtil> 16Cilt 

.._ RohtltftunOtft,ltla\IUl'ltel\lunltltunoen ~aihl blhlmtnill!n ~z 16 b.i: 

1 
Roluleitunge.nJH1u•ant ehluntettu.npcn Stlhl bitl.lminaitri > HI bar 

„. RonMIC:ungetiM~usansch1vsw1tu1'1Ql!f\ Grauguss(> ON rSOi 

~ Roriite1turigtlV'Ha~ns<.hl1,;1\lttNn!)tfl 01.1~ GtJU 

.11'1 Roh'1e.tU!"!Qel\Ma1JUft~Gl'llll,~lt\tl'gtn Pofvet„yfen IPE·l10! 

A, RGttM<ungtnJHj\lun1tl'llus:alie1tungt.t\ PolV'Vln)tcfltcmd (PVC) 

" 
A1ma:u~/Anna1uten~tu11011en 

..ti Mok;h$Cf\IW$M 

1 -4'1 $oeh„d:~nch11,1ngen (Rot11-...wn91tru'H1:J$•n.scti•Vul•1Wr1t'!"• 

.;, ~hltr de1 Vertellc.1119 

•1~ H•vsc;tvWe~/Zahterre~' 

., M~nc.htl.lngen 

~ 
Rt~ticbtungen 

„ S1th~1he1tSl!ll\t1Chb.ngen IMeU• Regel Ufld Zahief&tl„oQt<r 1 

l q leit· uno Etlt!.1gie-act1P\~ IM"'" Re-gel ul'ld .tal'lleranbl~J 

.. Verdld1t~ 1n Gnmt&chanla~ 

') 1:~t>enanla.,en (M.ss- R~ und Llh.,.ra.r.l.1Q~n• 

~ Ge~udt tMf$&.o . R~1.1ndlaß\t1al'la~n) 

Sol Ftrmwbnlagtn 

56 GESAllT 

1 
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1 Anlage 2.2-NB -...l.. 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

.2.. • Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens • 
...!. 
...i Unternehmen Stadtwerke Zev en GmbH 
,..§.. Aktenzeichen BK9·1118091 

...L Betriebsnummer 12001566 

,..§.. Netznummer 1 

,..!. EHB 
10- -· 

Kalkulatorischer Restwert Kalkulatori$Cher Re5twor1 K;i!kulatorisc her Restwert Kalkulatorischer Restwert Kalkulatorischer Restwert Kal kulatorischer Restwert 
auf AKJHK.ßasis auf TNW-Basis auf AKJHK-Basis ouf AK/HK·Basi s auf TNW-Basi s auf AKJHK-Basis 

für ALT-Antog•n für ALT·Anlagen fOr NEU -Anlagen fOr ALT -Anl3gcn für Al T ·Anlagen für NEU·Anlagen 
Anlagengruppen 

{Anf1ngsbestand) {Anf•ngsbest•nd) (Anfangsbestand) (Endbestand) (Endbestand) (Endbestand) 

...!!. 

12 
GrundshJCksantagen Sau1en tur Transponwcseo 

Betriebsgebau<!e 
i..Jl . 

14 Verwa!tungsg~bilude -
15 

Gleisanfagen. E1senOahnwagen 
-­

16 
Geschäftsa1..1sstanuog (ohne EOV. WefkzeugaJGerate), Vemtilllungs.cinrichtunqen 

17 
Wefil:zeu9e/Gera1e 

18 
Lagere1nriehtong 

19 
Hardware 

„
0 

Software 

2 1 
Leichtfohrzeugc 

?2 
St:rnverlahrzeuge 

23 
Gasbehälter 

2.t . Erdgasvcrdichlung 

25 
Gasreimgungsanla9en 

26 
Piping und Arma1uren 

27 
Gasmessanlagen 

28 
Sichertie11se111nchtungen (Erdgas\lctd1chteranlagen} 

29 
L&il· und Energietechnik {Erdgasverdlchteranlagen} 

30 
Nebenanlagen (Erdgasverdichleranlagen) 

31 
Verkehrswege 

32 
Rohtfeit.ungeN'Hausanschlussleitungen Stahl PE ummantell <:a_ t6 bar 

33 
RoMeltungon/Hausonschlussle1tungen Slahl PE ummantell > 16 bar 

:14 
Rohrleitungen/Hausanschlusslouun9en Stahl kathodisch geschützt <.:s 16 bar 

35 
Roh~e1lun9en/Hausansclllusslei1ungen Stahl kelhodiscl1 geschßlzt> 16 bar 

36 
Rohrleitungen/Hausanschlus.sleitungen Stahl bituminiert <: 16 bar „ 

31 
Roh~eitungen/Hausanschlttss!eltungen Stahl bitumlnlen > 16 bar 

l8 
Rohrfeitungen/HausanschlussJei1ungen Grauguss(> ON 150) 

­

Renner
Rechteck
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1 Anlage 2.2-NB 
J:: 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
l - Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens -

...i. 
,.2... Unternehmen Stadtwerke Zeven GmbH 
.....§.. Aktenzeichen BK9·11/B091 

,..l. Betriebsnummer 12001566 
....!.. Netznummer 1 

....2.. EHB 
10 - - ---­ -

K::tlkulatorischer Restwert K.l!kulatorischer Rcslwert Kalkuliltorischer Restwert K.-lkulatorischer Restwer1 Kal)(ulatorischcr Restwert Kalkulatorischer Restwert 

auf AK/HK-Bosis auf TNW-Basis au( AK/HK-Basis auf AK/HK-Basis auf TNW-8asis auf AK/HK-Basis 

für ALT-Anl•gen fü r ALT-Anlagen für NEU.Anlagen für Al T -Anlagen IUr ALT-Anlagen für NEU-Anlagon 
Anlagengruppen 

(Anfangsbestond) (/\nfa1lgsbestand) (Anfongsbes1and) (Endbestand) (Endbestand) (Endbestond) 

11 --­ - -------­
39 

Rohrle1tu119en/Hausanschlusslc1tungen Ouktirer Guss 

Rohrteltungen/Hausanschlussle11 ungen Potyethylen (PF-HO) 
~:!!!. - ---­

Rohrl&itungen1Hausanschlussle1tungen Po1yv1nylehlond (PVC) 
.!.!. 

.E. 
Ar.naturenfArmaturens1a1tonen 

--­ - - -­ -
...il 

MoLchschleusen 
-
Sicherheilse1nt1chtungen (Rohrle1tungen/Hausanschlusste1tu 1~en} 

~ ·-
45 

Gaszdhler der Verteilung 

~ 
Hausdn.ick1egler/Zahlerreg1er 

-
, 

1 
MesS;eu\nchtungen 

43 
Rege1elntlch1unget\ 

49 
Sicherheitseinrichtungen (Meu-. Regel„ und Zahleranlagen} 

so Leu- und Energietechnik (Mess-, Regel- und Zähleranlagen) 

51 
Verdichter In Gasm1s.chanlagen 

52 
Nebenar'ltagen (Mess.-, Rege._ und Zähleranlagen) 

53 
Gebäude (Mess-, Regel- und Z9hleranlagen) 

5• 
Femwirkanlagen 

55 
GESAMT 

­

Sc.fte 6 voo 22 
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Anlage 3-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
• Betrlebsnotwendlges VermOgen 11 Belrlebsnotwendlges Eigenkapital 1 • 

S1~ke l*9n Gtnbtf 
BK9-' l '8091 

12001$66 

1 

Mlnt:lwen Dlf'fe,„n!· MlttelY.'l>ti 9nn, Ga~tJEV J. 
Minetwff1 OHR UtUbt'lrt1bt:r 

Nurnmtt ße.sund.sposldon (EndbenandlCAnr..1'9sbest.tncl) 

(<!((] ((] ((] (()1<1
" 

1-"'1------1-- ------- --------

" 
ll 1 

l 1 1 1 lmmat•n• Vtr~n•~l'ld*dHA~\-.nn69t"~ 

..li ------1-------------------

ka1lil.lllto1~1Kf'ot Rn~--.nt ,,..a..tnr'~Jill'ISni A>l.MK 

W! -" l 
- - f-- ------ ----­

3 ' 1' 
 Grundttucke 1\1 AK.1'-h< 
,.!2-

l11 ~ 

­

~~Slet. 

Lll - ---- ­
Nt»nc..,.nzurrN-1 .l ,Llt' ____ 

„·„··i-'-'_2_1 ____,_'_"""""_'~'le Ver~n.u"J• ots An'AQ~tm:tgln' 

) 122 

" 
3 1 ': 3 )(;:1;'Jo>Jt:IV111...aN HncYnrto <I•• SaeNt!l6"fY9ttTI~ lU TNV'I 

.o; __ - --+--------------- ---
3124 

3 t 25 
~ 

i.u. '-'------1-"'-'~-~_«_~_._~_"_"_'"~_,.,..,,..,._""""" „_N_....,..... 
~ ~- ·2------~"""'-_______~....._________"......~__. 
Li!! l''----i-"_... _____ ... .... __._„„_._.,,,, „<1_-__„____ 

„, 
" 

'25 

' " „„ 

„ " 

... 
l u 

,, 

51 

52 

521 
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' Anlage 3-NB 

I:! 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für d ie 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

.-:; - Betrlebsnotwendlges Vermogen I /Betriebsnotwendiges Elgenkapltal I ­

8Unte1n„,on Stadtwe1ke Z...·tn GmbH 
~~nzelctteo BK.9-11/8091ct eo111ne~ummcit 1'2001566 

"""'""""" 1 

~ EHS 

_!! 
Bes10:..ndspo~itloMn gem t.Jetz~ueibt'r O.$,<'ndspo$1Uonen gcm, GasNEV 

1 

C4ilsmnmra9 der 8•sl.:tndsposltio11 C~um1bttt~Q du C~H.:m<fs;;osltlofl 
11.IUclwcrl GtnmLIH'tf3f dtt 8t>&t:lftdsposidon Gei:.m1bctra9 dN ßesu1~'ipo-s10on 

Mil10!1Wtf\ 
OtttC<ttnz: P.'iUttwttt 9cm, G:itNEV ·' 

Nummer 
Mlntlwtrt u•m. Uet:.bl>lrc ibC!r 

&st.;ndsPQ1ition CAnfoll'IQSbt-SUIMf) u:n<11>tsl3nd} tAnr.i.ngsbest<lndt (EndbCSUnd) 

l(J [() 

" 
52> i:ad"..ng~ gcgon ~rbl.itldene Ur.ietrieMll!'1\ tz. B Ca:otl1 Poo11rg1 

" 
52) Fordenm;en gegen Unt111net1men 11111 d9Nn f'tl ., B...'le!l~\~Tll"Q~tem 

52 • Son•tigen Vtm'IO~SQegif'l&blNle<i 

~-
53 

.J.l 
W~1p.ao.tr• 

UI "M'l11~tftol~l'ftl'n~11,!l'm!HI 

~ --­-
512 •;,o~M1f1111 

l..!I. -
033 '50l'l'ill:1•W11~1te 

l.l>l. --­ ---­- - -
•• t<.1ucri~litnd Bi,.1N!4rl;L•riltg~1 G!Nwb---f'ltieti("~6j•f>M.~<lut..,a____ 

-­
0 Aktllk:R~~o:1~f'I 

~-- - ! ß~ltleb~ tlC>lWC"df9as Vcrmooen ven:t 6 03s»EV lßNV II -.. 
_!!_ - - ----

7 $;8\lettnt•ll oer ~poo\te-n. ml! Ra;kl;igo0ant»I J.! _ _ -­ -­ -
a R1J.;k&~tn 

.:l 
• 1 R\iC:kt.Wllkln9fl'I fw P.,.,-OOl'lfn ~ t:MltheVe1pfl-cliruf19t!n .a _ 
H S!6uern1ck~lelltMIQG" 

1-lL ---­ -­
u &J. 60Mb)! Rück6181:w~l!'O 

9 Ethal!ene Voravsia~ngen 1;111d An:~Uflilcn von Ki.1nd1n 
~ 

10 Umor.tir-.s~lw Vcrtl.l'ldlltl~k.eA.:tl 
~ 

" 
EthM~e Baikov.en:u~sn"ntclti~ f>iSSMtl'tf! ltl$M'Q«t d., lVI Et„Wttt.lr'IQ VOft Nt!latlse~~ltt? 

~ 

12 SOl"!St>,;iot Verblndl<:lil(e®n. 0• vn"°5 tvtVertug~J.tthM 

" 
13 fl.ss.v.e Roclv.Jrqs.1~6n.t1619fi9')~n 

,. ~SllchfK FNtMbp.tal„ 
lb B~trfebsnoiwC"ndlg~s Ugenk:iJM~ gem, i f ~.;NEV (BNEK U „ 
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1 Anlage 4-NB 

.:! 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

3 - Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gem. § 7 GasNEV ­,_ 
,...i. 
~ Untemehmen  
...!. Aktenzeichen 
_!_ Betriebsnummer 
...!.. Netznummer 
.i. EHB 

10-
Position Bctrlellsnotwendige Positionen 

.gem.GasNEV"1 -­ --­- --­ -
12 Bet11ebsno1V1end1gcs Vetmogen gern § 6 GasNEV (Bl>IV I) 15 171607 13 

..12. 
Belr1ebsnotwendl9es Eigenkapital gen1 § 6 GasNEV (BNEK 1) 9 510.629 27 - ­ - -­ -­- - --­„ Eigonkap1talquote gern § 6 Absatz 2 GasNEV (EKO 1) 40,00% -­

~ 
Fromclkap1ta1quo1e gern § 6 Absatz 2 GasNEV (FKO 1) G0,00%-­ ------­ -­ ------­

~ 
Kal kulato11sc11~ Resrwel'lc An1aqove11nOgen Allan1agen zu AK/HK mulliploz1ert mit der Fremdkapitalquote gem § 6 Absatz 2 Ga•NEV 8 353 480.87 

i...!l. ~ulatorische Restwerte AnlagevennOgen Allanlagen zu TNW muli1pla.iert mit der Eigenkapitalquote gem § 6 Absatz 2 GasNEV 6.623 663,46 

18 KalkulatoriscJ'le Rcstwe1 le Anlagevermogcn Neuanlagen lU AKIHK 8~662J,96 

1& Bilanzwerte der bc111ebsnotwer1d1gen Finanzanlagen und Bilanzwerte des betnebsnotwend1gen Umlaufvermogens 350 5 1~.06 
- - - -­ -­ -

20 Betrlebsnotwendlges VcrmOgen gem. § 7 GasNEV {BNV II) t G.226.283,35 

~1 Steueranteil der Sonderposten mit Ruoklageanteil 

22 Abzugskap1lal 2102 247.69 

23 Verzinshches Fremdkapital 3.556.730, 17 

24 Betriebsnotwondiges Eigenkapital gem. § 7 GasNEV (BNEK II) 10.565.305,49 

25 Eigenkapitalquote gern § 7 GasNEV (EKO II) 65,11% 

'-6 auf Altanlagen enllaOendcr Anteil des betrtebsnotwend1gen E1genkaP1lals gern § 7 Absatz 3 GasNEV 94,34% 

27 auf Neuanlagen entfallender Anteil des belrlebsnotwend1gen Eigenkapitals gern . § 7 Absati 3 GasNEV 5,66% 

'A Betriebsnotwendiges Eigenkapital gern § 1GasNEV bis EKO = 40 % • davon entfallend auf Altanlagen 6.123.127.61 

:19 Betnebsnotwendlges Eigenkapital gern. § 7 GasNEV bis EKO • 40 % • davon entfallend auf Neuanlagen 367 365,73 

30 Betriebsne>twendlges E19enkapilal gem. § 7 GasNEV Ober EKO • 40 % 4.074 792.15 

31 Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 GasNEV) bls EKQ =40% - davon emfallend auf Allanlal}On 437 191,31 

32 Verzinsung des bettiebsnotwend1gen Eigenkapitals (§ 7 GasNEV) bis EKQ = 40% • davon entfallend auf Neuanlagen 33.246,41 

33 Verzinsung des betliebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 GasNEV) über EKQ = 40% 170.733,79 

34 SUMME Elgenkapitalverz.lnsung 641 .173,51 

Renner
Rechteck
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1 

T -
Anlage 5-NB 

s Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern.§ 6 Abs. 1 ARegV 
3,._ - Kalkulatorische Gewerbesteuer gern. § 8 GasNEV ­
4,._ 
5,._ Unternehmen 

6- Aktenzeichen 

7- Betriebsnummer 

8- Netznummer 
9 EHB 

10 

Position Pos~onengem. GasNEV 

11 ' -~-~~~=--..--..-------= ~~„------

__g Hebesatz 

.J1_ Steuermesszahl 

14 Gewerbesteuersatz -

,~ Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gern.§ 7 GasNEV 

16 Ka~u~~rischeGe~~eMeuergem.§ S G______asNEV_~------~~----------------------

Seite 10 von 22 
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Anlage 6-NB 
Bestimmung des Ausgangsniveaus hl r d ie 2. 
Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berückslchtigungsfählgen kalk. 
Restwerte und kalk. Abschreibungen des 

Sachanlagovermögens • 

l'-O:itWI 

1 


K•Utll.IW'„dltf KOfHaNi'Md.Mt 
IHtttA .„„,,. R.e~nuU""!JSd.>Utt tun 

____o ((1 1<1ll 

Hit:lcw1ttheAK.'HM Angtwll1it bec.ofMgt' ­,..,,..,...Nle~Aul d,U ll'flllttgtliflP!I Pwui.r~' l.J.tolO 112010 l\ttuhJ~ungs- J I t12'003 KWlun9 Hlrll\ll'•rllnl...., Kuuun(I HMmll'„•<!"._'?\.! '1\1"1•9.,,..,.,. O"t.-1A"nwNtM-gs1-'N fMl NUCtUOCJSd"Utr 9"",. .•.. fUf lUQ<119" <Witt h.11 ZU9o111ote >•20\M;.»hr I\• l~mg„ OOCC
Nitttti.11tit1<1r Nitl.zbdr.elber ""'"" 

0t~ttvrlo.U...1tn IMl.~tl'l lvt f fMltWl'IWeM" 
~n,-,,...,_., hPT'MTl..ml'O!Ti\fff" 	
1.r1~•!\l"litllh·lff'I l .1 I~ !~ 11..,,.p~.......I 
r111#\!K!uc. ~wfll~·l'I " •t'\lt,,11ft•"'I·~ 
Cl'\Wllft11,1t.h.4llllO•" l'Jil•o lut f1;11'1IOO!N,,uom 
(of \lf!•hlutU•nlllQll\ 0..tlM!\IUrltM'ltCIOl1..,..... f 
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Anlage 6-NB 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. 
Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 
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G "' Anlage 6-NB 
Bestimmung des Ausgangsn iveaus für die 2. 
Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Ermittlung der berlicksichtigungslähigen kalk. 
Restwerte und kalk. Abschroibungen des 

Sachanlagevermögens • 
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Ko1tek1u.be11.ifl K<N1Ckh1Jbc!d.11t 
Rest11Ytt~s<1.io;iorz1.•nDUttzA BNet~ ,, 1<1 l<I 

HISIOt1klle AK/HK A~.scol:lelM-cltiebs~-
llO"l0~fl!l1.)Uf'1d$ P1utcr9ebnbPtuft-r9Cbnlll wohnhdle' 31.12'.toOJ; U.10 10 1111:010Kurn„g"".\~t.,,,....IC!~ · KUt..'IJl19 HlO(IW:.'~""''"t) ONCUJ\An~cl ,1th.mlJ'J~1f gem BNfollA ~·011unr;;."'°'u"~ l}tm.... ... ,.„ fu1 Zug.1nye <1.04 lu1 ZU~ilß!>" <2004 rur Zu9a1~ >=11:004 
Nelt~rir.iber r~eu1.1oo1 r.11b11r l<I 

1<1 
l<I [~y.'.'!"""•

1J.1lwir.J 
ll..,o.}__ ...P.&.1·erur<1.n l lJJwn~k.o..W~l"IMl'1 ~lf'<!l11o<!~ IPE·HOI --1-1$545'."70 

~~~""••>fMllll'l 17S-•11ck"~~, 
P~-ntl„!i•"'O!l"I N~~ri)JsYe-l!J1~ ?.-lt'..'"•"" 1P-E·H01 
fkMl:•IUllO!l\tlt'Jt_.,,~~uoeenN,-.:11".....,1P€-HU1 
Portll:1turott"-"1.tu11.:1:.'1\\ls$11f>IU~tn ~~.'~ lPE·HD• 
R,;lwlc1!utt"ltnll.lUNt1\C.h"19lilllWll(lfn Po ,..)!t·,:.' rf't ·HD! 
R.:itv!Q!ll"'Cltr.lf.t\IJlll'l$t~ai1unacn Po~i:~t .lt" ,pf;.HQ1 
f\{'• :1e1111~1\ '"llf.l&.:lrolt~Sh!!IUll<ICI• Pd,~hicm ·PE-MO) 
H.vl;ilc!IA'10rC"'tiaus~tA1s:.!11!1.111otn ~·,-r;·r,, n fP!·HOI 
Rotuk.tl.rlQe'11.H•>JU~fl:..-J.J,ltlt~ f'r.c·,<1U11>fil 1F-·HO\ 
Ro'ltlctin;etH;i11.1s..1rWM$ltll"'~I\ PO'lt:~u~ 1PE·hD1 
l?o."lf,\f,t>10Qf!1„Hl~""'1111A1alt:I~ Pol(t(h, !~, !Pf.,HQI 
J:l;i;.ti•. ti~t:ltf'I HJ!Jtl~•IUUICll161QC'I' Pt.~c:!il',!rn 1PC.HOJ 
RCo'o~ ...JUl1Mod!l•.lUl1M~ P«v.c.ti~W!l~~·HO\ 
lluti1;,,.b.i~otn.1'<111DJ1rK<flh4$lel11'11Hn P«vem. '!lll 1PE·H01 
Rot1tlt1Nriam.·Hli.'l!l'K1tlV$$le~~n PCI1.mivl!1' lf'E.JiD) 
Rchlieib.lrcitn ~~lus'*'llno!'tl Polv!!tliltlJ: tPt..tlDI 
P~htl„h.ll'<C!A'~\Ctil"'"-~• PCllvc:!!'.1~1rE.~tth 

i1Wla<l !.l~i!f" ~'*"r..'l!:in-\t •:if'l!lff' PcN11!fl>/oontl'E.$l 
Ro."t.lt,llJl\'H!l'\~td'll.n~Wl"IOfitl P.Qj,-.(1'1-.1Pt:~O• 
fto."'l~h.1110Xn11.ius.ischlun"CAnl:WI toht~ lf>E--ttOI 
Rot.olel!U!!Qtf'; lllNH!"l•th\tt;s·~~ Pol>fltl.--d'CPE ~l{H 
Ra,...lor.i.mot!'4tt.._.Jaflt(„~f~!1111;;M Po!,'l:lho-•. '! .tPt·lfOJ 
Rorv1t11~nJt.._,&a•'!ICh}.ISSle.b.ll'lal!n Pol~l~'I 1Pl;..MOI 
AONle.f:tllCOf\tllUnf'l•el'l\is'Sle.!unaon Po!o'4!h", ;C<"I <PE·HD• 
fC0111le«unoefl.t4jll„J!'ttC!-o\Js'lleilu"'l'.lon Po!,O'l'l';fifl ,PE·HOI 
f<Olv~„.J1JHr.st~~lt1hJ•10tnPo!wi1tf\1.;o'l\PE_.,.O j 
Rot1(..e-turn;ir{l'hllUSllMCl''Vs.$1~tlMllQ!I'! Pot.i:in.!en IP"f ·HD• 
Po.Met.il'IQtfl<Mll~Sle•lurO~ Polw11t;lcfllot.a-{PVC> 
Ronrotuo~HWNl'l'KK.usS'i•h,1!1QM Pulv.lfl't!Ullan:I ~Pvc. 
~"°'r;etvnotnoHi"63Me~Sl&1!U11Qen PotiN1r,,!tf'ilo1.;l 1P\ICt 
ROhl~l\llXll!nlMIUUrdt"hlussle!llA!Q"'I PotwwwlthlQr(I (PVC) 
ROhlf<!o.:b.ll"ICIM 'H.•u„a1;~l:!1Aftlol!l.R10en PWll!Yo'Cl'llQl.iCI (PVCI 
RcMc-.Wro:itl\.~llW",.._'li14slt·i!M!OI!" Pdtylft"1ICl"lbhd (J'VCI 
Aohtl~!Un.Qfr\Jkl!iW'IWllllSSlell~n Pol",..ITW\cl'liood tP\/Ct 
RGMt:lt,iflC'll\'liiltWllY.'lli."SSle.lunQC!) Po"We•wkl1of:d ,PVe1 
~ON~l\H.t!IU1llOll!utS~unexon P<$Nl'n"ll:l1l:nd IPVCI 
Rot\!lf,llJllQ/:r\ tf•uU!lsdlluu!et.un;wt Pot'N•f\'tlel*lnd tPVC l 
Ro.l'wief!unoo"'lLlllW!IZ'lkMlH..,,oef\ f'GM'111'11C:~ (P\ICI 
Rolvlci!\ol'!Qln tf„!!tanidll11$$l!Cl#'ICll:I\ Pcttv~iiitlf'!id <PVCI 
O~nll:f 0111 V~etuno 
Catall!e_t der V~Ls10 
Gasta..'l~ der Vtfl""4uno 
GMUfl!erdtfV~ 
Gnu'll~ cHr Vtr.t.~o 
Ci&l~hlttOi!rV«tf.Ji,,t\o 

Gi&.?ahletde!'\'~116'!0 
Gu:&l'ller Oor Verttilla'I~ 
G1u.„'l\Or Oitr •ftrlf!llKIQ 
Onnnier oe1 Vtfl!ilwno 
Gnzal'litr ~' V!l'!t!lunc-
Gau!hlfordor Vt11eiluno 
0.MJhltr~ Vtntdlll'\l 
~Nerc.r Vl~fl!UN 

Gn.zaNerdef Vene1IUl'l!l-
~u111Ycro.t v11i11k.ln.1 
~f"$r(j91 Vtllt11Ul'IQ 
Haus!iruckledtl'ZMll!11lf'<lief 
Halßdruekttd•1Zlhlmtattr 
HaUSid~JIQlilr./l;ihltnf'!ller 

l"'all:&d~..,izab~~ 
Ha!Mrurfu«/~'Ziil'MJr«11C!f 
•t11&:1r\icl.;rocfor@""'1Nltf 
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~~~l'W>ctt1PE..+4Dt 
A:orwle!ll.lf'Oll'- rf.-J„~~stl'l a$1•,!u-mo„ p-1""'""• •n 1fo'E.„(), 
Roht!c„.t#IQtf' 11.-.n.tf'M't .U~sJs;Ju"I.• ~'°'II'.(:"' ,1„n t~·tt01 
flo.,"U'lelluooer.t!"'J~~,,,_.,.;,s.li;>l\M'I~ Po•..-· •iltr'I !PE·HD~ 
Rotir4t171orr-Hil.IH'"-~l\\ISS!!!Al;fl~ P\I ,,: wlcn 1PE..Jt(',lf 
Ro.irt.~ll'ICW!I H~11r.~~NIA:i.l!l'!ur1:ieti ~fl''n,111.~ff'F-1-1.01 
~(.'ltl~n~H11vw1~tll.ll\11• ~"".., ~ ~::11·.~..-nwe ~01 
Re.tirc-~t-'~"'0''"';'.·.-4t ii11'tQt'••f\li , !IJl(.~'1jPE·HOI 
R0Me<l«.11'1tl.n Hi111W"V·'"14$.. tilHl.l~ l'o> ,i:!ri.:.en fPE·l>IDI 
RoMot>W,...,.,, ~•uiw•~fl!11.$1"'61t.11Uei• P~,tli1Mrl 1?L H:Ji 
P.~l\lr.:1en·H1Jj.Wl!'\C"hkiu~N1cr. Pcl1•1~~C"'I i:PE-fiDI 
?~lo:1lv1tjen·ruusaiti1tM~1o~t:uf'.;.;o-."' 1,„1,,. «11r>t.-t-•DI 
~()!w~~M1 kai1""1~111w.t '''")II" P01..-1rr,!~ 1PE·H01 
R>)htle1h.;11Qt~tt.IW111JU1.,_$$1eo!w"')"-t' fo'ul.-..lh•ltn 1P-E·HOl 

'ol.e Rotvll!IUM;n!U~'l~\JJ,l)f "'~„ Polff'!;till!l"I 1PC tiD1 

qonrltll.,.riQOn.'tt.Jl.l~iC.„\IS~·!~flUllO!I" r.o!,..,'l>"llen (rt.H01 
ko1!11fl!l.f!Oen.~.1..i!>YIM'l'l\J'9!ei!U11aan °<lf•'f"I il•n iPF-HO\ 
Rc1Ttt••l#'IOe!l ,.l.n1.lf'!tel'Qi.5el" tU'I<:~ o:.twi:l-ll•n 1PE-H01 
Jtotil".e<""~lll..l"r>~t'"M~1~""""'" 1;>"111_,"Mn1PC-~O) 
PcN'ietuii~,,.UJir..;in,.c„..,.l>~lfdlAW'tPo. ~"V"'"' fPE-tlO~ 
Rohr..611rnu„ H•l,lia.... :Nuss!~~J!!" "'O'.....Jl.-itn iPE·hD• 
P~.r1e•t11n:i..,·H11i.iw1.~flle1__..>K.!1"0:M'l~:erl1PC·tt.O) 

Rotvfo11V!v.19tl'H111\)Mtl'!l.6Sl:!t~ r~~111y'eii IP'f_.1-!Qj 
1-i:<itvlei!Urtletl H&..W.MGlll1Af.lo~.1n:1en Pd"td.-til'~ J?E.r!D> 
RUl<tlt;IUl"Jt.n1•a11»11~IU$~t„l'l(lon PQl , ylfl , ·n 1l>E-t1Dt 
Rot-rltel!unal!n114111W1::U11!1ts:M'"tunotn Pd';tlth'ßfl •Pf.l-lOI 
llo:1r~.h.noer.·HauM!l~~Men Pfj\e&\~ 1PE·t10t 
R,;i,'Vitfll""1~r.~111$WJ""°ien~.-t! 11"i+c'llPi-MDI 

.P.QIVl'"~l\'~•CIWWC!lunom Potwn,~'11ot•:t(PVC• 
RMrli4"1'109!\ti<NHl'lkt:Sl~eh.•"'1Cln Pc!,·;m·,1Cf11Mld tPVC• 
~••rn!V(l.l'lae~li""un~hki~slol!\ll!Ofl\ f'Ql"'"''"'QllOl(I tP\IC• 
RC!l'l!\!.!lll"l~ili~IUUnM;hlJ$sl~tl,1'IOtll POIW!n-tld'llOtill tPVC> 
Roh1 -Nunoon t!~USilnKIU,i55ltil~ll'lQllll- DOl•'.V'r1!Gh~1'1 cPVCI 
Rotme!Wnai:4 H11JHl'IKl*-i'!IS#1J!!.-ioe11 f'olW1l"f#lth1ol-J (P\ICI 
Rch!tf!l\INll!tVt-iöiYUl':M:l'l'us!llell1Jr1oe., P(li,·.m„kh.lond (P\ICI 
i:tor<'t@.!.u1tc«1 Mi11Salti:..tWn&C!l!ll"Ultl\ l"Gl....!f"Wl;tfOn(I fP"IC\ 
RorAt1ll.ll'<IM-ht1noi~l'A.IHltr:l#llM'l~id(P'VCJ 
R~!ur-.,,cin.1'MlllSf~$lel!!#'IOIM~·11nvlel10f\d lPVCl 
R.oritlfdun.Qtn H1uw1"1K~$le(.l#'Wlef'I Pdwl!"'~'*'na IPVC1 
f!Q11rlt111.tl'IQ!ll\;Hll5lll.$GlllUSt.k:f161;ien f'ch-1111,~.:tVom;I IP\'Cl 
O<tszal!!CfdetV«teitJt.a 
Ga"2"ahltl' d« V~Wiul'<I 
GH.nllltt der V.tttft.111<1 
G.lw:~ltr "1ff VfllfW!fbno 
G.liR<l."lltrdetVtrtetur.G 
Gnzahlercler Ven.riuna 
G.9~.thlerdofVllltl.l"IQ 
G.Nltlltr dir Vftlftl!,W!Q 
~&Zahlet Der '-'f rlf!lil!C 
G.uahle1 oei V~!ietllft!J 

GM.lil-lleJder VCll"leilU(IO 
GU:oll(cwifotf'it11eol1K111 
~arderVfl'e!MtO 

Gaszalfftder „•cnedunca 
G as.Nill!ddtir\'ortei!Uno 
Gas.:.W.dtt Vtneelun3 
~R<11llltrdetVe1tellul'la 

tiN.!SdNWealfi!r/Zililile11oq!cr 
l-iaiusdrudU<tie!tt/li'hl9/t«1ler 
,..„&dn.lciUiealer."Zal'i!en'f'<llet 
H«isdnicfll~i6t'IZll~«iltr 
t-141Jsd!UCkt~llf~hMr.alet 

H•~litt<1'trll:al'o'f1r~ 
H ! ~ le1 
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Rot-Mt~'"'-" t11v,~·us.~ 1~.:- ~ttn"*""lPC1-!t);-
~1PE-tt01 	

R4twl6f!\l~ Mj1,1Wl"tKl'<\llt.lf'"t~1t1 p.,,,,t:1h.-ei •PE•l10J 	
R~l'<''C'h11\)$'1.-i1,'""'5(f'.-.·n1tr1."'.I"" Pcl1tJwr-4'..,1f'E+tOI 
Rc-:ie tul'i:~1•a...w.->.:.rM~~ur...i.;r. ~·~'..e-ntf-~-HOl 	

Rot.1!111turo..1'C1t.H11u11m1;1'..,ut:~l'l.;o-'1 r-o.~m. '..(f)1PE-HUJ 	
R~r.il'Cl""I H1•m„.....-:Nuulci;.'">4(~ PG:.'tl:IVll!:.'t1PE HOi 
R~ltf"'~"Ji.IUl":tt~·,1 ~„„~\~1P[ •!01 
R'°"'ltl!1Nl'!1~t 1„..1ür1sc.l'tl.;~s1ti::,,"-)""Po ,,1"1~1PF ....O! 
RGho.letl!J"'l~hal.itll!'IS;."'>.1HletunJ~ Po.Vtetrl'llen fPt.·1-101 
R)lw11111l.lroe: ~u:.1~rr..cfous~ ~-o..i'itl..WHPE·~Ol 	

RoMt1b,l~HauwnKWIJt;\lo~"!Pc.11>!l'\'~1PE·HD1 
RotY'!!IV!'(lffl H\ll.IHn&:HuHI•~~ F'Q"1,tt'l'/IM <PC. l lOJ 	

Rohl1e1l:.i~~t1iWUntel'l\.lsste11t.l"IHM~A•n 1PE-H01 
Rcl'lllf!~ f'iauMn5tl1utos!ffiVICIM F0'~1Pl.H01 

RQhll<ti~... "''*"'tl"iutsle!!-""1:11n ?.:Jl\'f'!!WlenlPE·HDI 
Rol'f!cill,IN~'t ~l•US.ll"!SC"*"stc"i.ri':C i Po".~ft.olel\ ll1t·t-IOl 

P~3*1H<11fiilnKtl\l;~len""'""" P°'~~ , im lf'i.·~1 	

M'OIVfl!ll\l"IO'!tl M~vtan~l'ltJa;!~'!V•,.,I r,1,..-r ,fon 1PC...-OI 
Rclv 1.:Ju."'1-H~""".i1~1e,~.-o; •.-Ck1ttn1PE~i 
llot.!c-~nomt1.11.1""°'!1CNJ~~. f'~Mf\',l,.n IPl..,0'; 
Polwlot1WnllftllJ1111.1!1..:1td'Nnl~1111~'I r>clv41\Mfl 1rtA-tCh 	
Rotvftll'IJM.r.„11~1"-'-'e!'l.r'!~ f"'_c1,.., .... ~nfPE·~Ql 
1tot;ilfd..r'4ffl>~wn~iltdUliqott Po)l\.il1'Mn IPE·HO• 
R"ht! ... t;;n::.M1~ithlUU!-..ll.lr!<*'tolW.tr.len 1rt:l10) 
RU!vle-.tul"IOe.~tia-JJ«'lsel'WtSlt!Mloe„ PIW\"t'!I~ 1PE-HD• 	
~le!f\lnQdl.tUuMJ'l~flluS~~~.-.flhlf+n 1PE-H01 	
Rol'flell:UnQ~!!.ll.-iw.i~lu»l~lu'IClllt ?o- .~wen <PE·HO) 
Rotvl„t-Jl'l!Mllll-lMi...,KNuulatwiaen Pol~~ tPVC' 
P.crJIM\l~H-.i~ti~1~nP.,..~tn~ IP'JC 1 	

RoN!~l\1,nn-M.H~Wll&eti~n Pol'V'• .n<"dllorKI (PVCl 
~t.1naet•1-iA1Mt1~1.i~l'I Pr/i'(Jorr((hlort:I (PVCl 
Rohrfeo:t\ll"liM.'1!'1i.PJwrt~~l'lro:'f'N'!~Jd,P\lel 

Rohl•Nnow'l-tl.JUUr1~~...~m~~l()trvc1 
Koh!l~IJUnQ$!t.'H~~t!-"l~ilcNcfldCPVCI 
Rotw!~-t\lnG#\~4-~.1""""~,.,~dtPVCl 	

Rohl~'HAilsansc.tillMW\lroen P'OM1nttnlcwioiPVCl 
Rctwlesllll'l<l~tlauUl\SCJ!h1U!fl'llncita Pol'o'.lll~IOCPVOI 

RoMlrt\lnoen'IU11sarac~.IMHI PolMnYICt!lollll 1PVC• 
Ro~l-",auwm.Ullune.""lln~ P«f"11n·,kbctdiPVC~ 
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Anlage II 
VNB 

1 

Beispiele zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Restwerte 

und kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

1 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Rechen~eg zur Ermittlung der Werte des Sach­

anlagevermögens anhand eines einfachen, fiktiven Beispiels erläutert. Die Beispielrechnung 

wird für drei mögliche Fallkonstellationen durchgeführt: 

In Abschnitt 1. wird der Fall einer Altanlage betrachtet, deren Aktivierung im Jahre 2000 er­

folgte. Abschnitt 2. zeigt den Fall einer Altanlage, die im Jahre 2005 aktiviert wurde; Ab­

schnitt 3. den Fall einer Neuanlage, die im Jahre 2007 aktiviert wurde. Die Beispielrechnun­

gen werden im weiteren Text grau hinterlegt. 

Bei der Ermittlung der Abschreibungsbeträge erfolgt in den Beispielrechnungen aus Über
, 

sichtsgründen für Altanlagen keine Gewichtung der Abschreibungsbeträge mit der individuel­

len Eigenkapital- bzw. Fremdkapitalquote. Stattdessen werden hier jeweils die Abschrei­

bungsbeträge auf Basis der Anschaffungs- I Herstellungskosten und auf Basis der Tages

neuwerte zu 100 Prozentlausgewiesen. 

1. Altanlagen, die im Jahre 2000 aktiviert wurden 

In Beispiel 1 wird eine Anlage betrachtet, die im Jahre 2000 angeschafft wurde. Da die vom 

Netzbetreiber gewählte Nutzungsdauer oberhalb des unteren Wertes der Nutzungsdauer­

spanne gemäß Anlage 1 (zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) liegt, findet zum 31.12.2003 ein Nut­

zungsdauerwechsel statt. 

Beispiel 1 

Anlagengruppe: Rohrlei tungen/Hausansc~lussleitungen Stahl kathodisch geschützt 

Anschaffungsjahr 2000 

AK/HK in 2005: 1.000.000 € 

Gewählte Nutzungsdauer: 60 Jahre 

Nutzungsdauerspann·e: 55 bis 65 Jahre 

Faktor 21loo. 2010: 1,154901 

Bezogen auf dieses Beispiel ist sol t für den Zeitraum bis zum ~1.12 . 2003 eine Nutzungsdauer von 55 Jahren maßgeblich. Für 

den Zeitraum ab dem 01 .01.2004 wird auf die von dem Netzb~treiber gewählte Nutzungsdauer abgestellt, sofern diese sich 

innerhalb der von Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen Spannweite befindet. Die Restnutzungsdauer zum 31 .12.2003 beträgt: 

RND31 _ 1 2.2003 =gewählteND- (2000+1-Ans~haffunrgsjahr) 

­

­

Dabei handelt es sich um einen fiktiven Wert, welcher der Illustration der Beispielrechnung dient. 
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RND3u .2 2003 =60 - (2003 + l - 2000) =56 Jahre 1 

1.1. Ermittlung de Restwertes zum 31 .12.201 O auf AK/HK-Basis 

Aufgrund der Möglichkeit des Nutzungsdauerwechsels zum 31.12.2003 sind für die Berech­

nung zwei Schritte erforderlich. Zunächst wird der Restwert zum 31.12.2003 unter Berück­

sichtigung der in der Vergangenheit angewendeten Nutzungsdauer ermittelt. Anschließend 

wird der Restwert zum 31.12.2010 unter Berücksichtigung der ab 2004 anzuwendenden. 

(Rest-)Nutzungsdauer berechnet. 

1.1 .1 . Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2003 auf AK/HK-Basis 

Der Restwert auf Basis der AK I HK zum 31.12.2003 ermittelt sich auf Basis der historischen 

AK/HK unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2003 stattgefundenen Werte­

verzehrs. Zur Ermittlung dieses jährlichen Werteverzehrs werden die unteren Werte der in 

Anlage 1 zur GasNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern herangezogen. Die jeweili­

ge Jahresabschreibung bis einschließlich 2003 ergibt sich dabei aus dem Quotienten der 

historischen AK I HK und den jeweils unteren Werten der in Anlage 1 zur GasNEV genann­

ten Spannen von Nutzungsdauern. 

AK I HK .
R~~~f. ~~3 = AK I HK , u d • (2003+1- Anscha«ungs1ahr)N D 'merer on 'JJ ' 'J 

Beispiel 1 

RW3f.~.~:01 =1.000.000€- l .OO~~OO€ · (2003+1- 2000) =927.273€ 

1.1 .2. Ermittlung des J estwerts zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis 

Der Restwert auf Basis der AK / HK zum 31 .12.2010 ergibt sich aus dem zuvor ermittelten 

Restwert zum 31.12.2003 abzüglich der Jahresabschreibungen für die Jahre 2004 bis 2010. 

Die Jahresabschreibung für die Jahre ab 2004 ergibt sich aus der Division des Restwerts zu 

AK I HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31 .12.2003: 

RW AK I HK 
RWAK I HK - RW AK I HK - ( 31.12.2003 ·7)

31.12.2010 - 31.122003 RND 
31.12.2003 

Beispiel 1 

927 273
RW..AK!HK =927.273€ - ( · €. 7) =811.364€

.>1.12.2010 56 
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1.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK/HK-Basis 

Die Jahresabschreibung auf Basis AK /HK 2010 ermittelt sich aus der Division des Restwer­

tes zu AK /HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003. 

RW AK I HK 
AbschreibungAK ' HK - 31.12.2003 

2010 - RN.D 
31.12.2003 

Beispiel 1 

• AKf HK 927.273€
Abschrezbimg2010 = = 16.558€ 

56 

1.3. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf TNW-Basis 
1

Der Restwert zum 31.12.2010 auf TNW-Basis ermittelt sich durch Multiplikation des zuvor 

ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK- I HK-Basis mit dem aus dem Preisindex her­

geleiteten Faktor, der die Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder­

gibt. 

Der Faktor des Anschaffungsjahrs beträgt: Faktor2000 2010 =1,15490 

TNW RW AK{ HK L' ktRW-11 . 1220. 10 = 3112201o. . ·ra orAJ20
~ 

10 

Beispiel 1 

RW37:1~2010 = 811.364€·1,15490 = 937.044€ 

1.4. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf TNW-Basis 

Die Jahresabschreibung 2010 auf Basis der TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der 

zuvor ermittelten Jahresabschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis und dem Faktor, der die 

Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt. 

} .b TNW Ab h "b kAbsc 1rez ung2010 = sc rez ung20
AK

10 
I HK ·ra L' tor2000,2010 

Beispiel 1 

Abschreibung:~ = 16.558€ · l,15490=19.123€ 
1 
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2. Altanlagen, die im Jahr 2005, aktiviert wurden 

Bei Anlagenzugängen im Jahre 2005 handelt es sich um Anlagen, für die kein Wechsel der 

Nutzungsdauer gemäß ~ 32 Abs. 3 S. 3 GasNEV in Frage kommt. Der Restwert zum 

31 .12.201 ound die Abscrreibungen 2010 können demnach auf direktem Weg ermittelt wer­

den. Da es sich um eine Altanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV handelt, erfolgt 
1 

auch die Ermittlung des Restwerts zum 31.12.2010 und der Abschreibungen 2010 auf Basis 

der Tagesneuwerte. 

Beispiel 2 

Anlagengruppe: Rohrleitungen ·~ Hausanschlussleitungen Stahl kathodisch geschützt 

Anschaffungsjahr 2005 

AK/HK in 2006: 1.000.000€ 

Gewählte Nutzungsdauer: 60 Jahre 

Nutzungsdauerspanne: 55 bis 65 Jahre 

Faktor 2oos. 2010: 1, 10200 

2.1. Ermittlung des Restwertes zum 31.1 2.201 Oauf AK- / HK-Basis 

Grundlage für die ErmittlJng der Restwerte zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis bilden die his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die vom Netzbetreiber gewählte Nut­

zungsdauer, sofern diesel sich innerhalb der durch die Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen 

Nutzungsdauerspanne befindet. Der Restwert auf Basis der AK/HK zum 31.12.2010 ermittelt 

sich unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31 .12.2010 stattgefundenen Wertever­

zehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

AK ! HK AK/HK iffi .
RW3u 2.7,oio =AK IHK - ND gewtihlr · (2010 + l - Anscha ungs1ahr) 

Beispiel 2 

RW3~-~:.~:i0 =1.000.000€- 1.00~~00€ -(2010+1- 2005) =900.000€ 

Seite 4 von 7 



Anlage II 
VNB 

2.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK/HK-Basis 

Die Ermittlung der Jahresabschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis, welche den vom An­

schaffungsjahr bis zum 31 .12.201 O stattgefundenen Werteverzehr darstellt, erfolgt durch 

Division der Anschaffungs- I Herstellungskosten durch die vom Netzbetreiber gewählte Nut­

zungsdauer. 

• AKI HK AK / HK 
Abschreibung2010 ;:::: N D gewähli 

Beispiel 2 

'b AKIHK _ l.000.000€ -16 667€Absc hr e 1 ung - - .2010 
60 

2.3. Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 auf TNW-Basis 

Der Restwert zum 31.12.2010 auf TNW-Basis ermittelt sich durch Multiplikation des.zuvor 

ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK- f HK-Basis mit dem aus dem Preisindex her­

geleiteten Faktor, der die Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder­

gibt. 

Der Faktor des Anschaffungsjahrs beträgt: Faktor2005 2010 =1,1020 

R~~~2010 =R~1'fi.~~o · Faktor AJ ,2010 

Beispiel 1 

RW~~1~2010 = 900.000€·1,1020 = 991.800€ 

2.4. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf TNW-Basis 

Die Jahresabschreibung 2010 auf Basis der TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der 

zuvor ermittelten Jahresabschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis und dem Faktor, der die 

Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt. 

Abschreibung~ro =Abschreibung:i6 HK ·FaktorAJ 2010 

Beispiel 1 

Abschreibung;~~ ;:::: 16.667€ r1,1020=18.367€ 

Seite 5 von 7 



Anlage II 
VNB 

3: Neuanlagen, die im Jahr 2007 aktiviert wurden 

Bei Anlagenzugängen im Jahre 2007 handelt es sich um Neuanlagen für die kein Wechsel 

der Nutzungsdauer gemäß § 32 Abs. 3 S. 3 GasNEV in Frage kommt. Der Restwert zum 

31 .12.201 O und die Abschreibungen 2010 können demnach -analog zu Beispiel 2- auf direk­

tem Weg ermittelt werden. Eine Bewertung auf Tagesneuwertbasis entfällt hier aufgrund des 

Vorliegens einer Neuanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV. 

Beispiel 3 

Anlagengruppe: Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen Stahl kathodisch geschützt 

Anschaffungsjahr: 2007 

AK/HK in 2007: 1.000.000€ 

Gewählte Nutzungsdauer: 60 Jahre 

Nutzungsdauerspanne: 55 bis 65 Jahre 

3.1 . Ermittlung des Restwertes zum 31 .12.2010 auf AK- / HK-Basis 

Grundlage für die Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis bilden die his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die vom Netzbetreiber gewählte Nut­

zungsdauer, sofern diese sich innerhalb der durch die Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen 

Nutzungsdauerspanne befindet. Der Restwert auf Basis der AK I HK zum 31.12.2010 ermit­

telt sich unter Abzug des '{Om Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Werte­

verzehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

AK I HK / AK /HK rr. .
RW3u .2 2010 = AK HK - NDgi:wlihlt -(2010 + I-Anschajjungs;ahr) 

Beispiel 3 

RW3~;~~o =l.000.000€- l.OO~~OO€ ·(2010+ 1-2007)=933.333€ 

Seite 6 von 7 



Anlage II 
VNB 

3.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK- / HK-Basis 

Die Ermittlung der Jahresabschreibungen 2010 auf AK- / HK-Basis, welche den vom An­

scliaffungsjahr bis zum 31 .12.2010 stattgefundenen Werteverzehr darstellt, erfolgt durch 

Division der Anschaffungs- / Herstellungskosten durch die von der Netzbetreiber gewählte 

Nutzungsdauer. 

. AKI HK AKI HK 
Abschre1bung2010 =NDgewöhli 

Beispiel 3 

'b Abschrez WlgAKl lfK _ J .000.000€ _ 1 €
- -2010 6 • 667

60 
' 

1 
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II. Festverzinsliche Wertpapiere Inländischer Emittenten I Kapltalmarktstatlstlk der Deutschen Bundesbank 
7b) Umlaursrenditen nach Wertpapierarten 

Jahr 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 . 
2010 

% p.a. 

Bankschuldverschreibungen Anleihen der öffentllchen Hand 
darunter börsennotierte 

-­ Bundeswertpapiere-

daruntermil 
Schufdver­ einer 

schrelbungen Restlauf?ell 

von Sonstige Anleihen von von 9bls 
Hypotheken Öffentliche Spezialkredit- Bankschuld- Unternehmen einschl. 10 

lnsaesamt zusammen pfandbrlofo Pfandbriefe Instituten verschrelbunaen fNlcht-MFlsl lnsaesamt zusammen Jahren t> 

~ ---

NachrlchU.: 
Unter 
inUlndischor 
Konsortial­
führung 
begebene DM· 10-Jahres­
/Euro-Anleihen Durchschnllt 
ausländischer Hypotheken-
Emittenten ofandbriefe 

.:... Mlllolwert -­
von 

10.Jahres-Durchschnltt 
Hypothekenpfandbriefe, 

10-Jahres­ 1 0.Jahres-D~rchschnltt 

Durchschnitt Anleihen Nlchl·MFls, 

Anleihen der 
1D-Jahres- · öffentllcherl' 10.Jahres-Durchschnl tt 

Durchschnitt Hand Anleihen der öffentlichen 
Nlcht-MFls lnsaesamt ' Hand lnsaesamt 

' Nur futurefllhlge Anleihen; als ungewogener Durchschnitt ennltlell. 

Z\nssatz gemäß§ 7·Abs. 7 GasNEV =(3,as•,4 + 4,96% + 3,75%) / 3 =4,19 % 

Anlage EK~Zlns § 7 Absatz. 1 GHNEV
Zinssatz für das die Eigenkapita!quote von 40 % übersteigende Eigenkapital (§ 7 Abs. 7 GasNEV) 
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Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte gemäß §Sa GasNEV 

Obrlgo Anl:igengrupp1m mit Au:snahmo dor OrundstUch 

Anlagengruppe der GrundslOcksanlagen und Gebäude 11. 2, J.3, 1. 4, IU.8, V.9) Anl:agengruppo dor Rohrttllungen (IV.1.1, IV.t.2, IV.1.J, IV.2.. IV.J, IV.4, IV,5) 
Anlagengruppo dat Rohrlcltungan au• St:thl (IV. 1. 1, IV .1.2, IV. 1 .3 (l.5, 1.8, 1.7, 1.8, 1.9.1, 1.9.2, 1.10.1. 1.10.2. 11..111.1.111.2. 111.3, 

sofern Auslegungsdruck> 18 ba1) 111.4. m.s. llUi, 111.7, lV.6, IV.7, rv.e. V. 1. V.2, V.J, V.4. V.5, 
V.6, V.7, V.8, Vl.I 

Wl~efher&tei. OrtskanA!t, 
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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 


Abs. 4, 34 Abs. 2 RegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Regu

lierungskontos zum 31 .12.201 1 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die 	Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31 .12.2011 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2013 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2011 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten ab 

dem Jahr 2013. Zusätzlich .erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch­

schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 4 S. 3 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung 

im Jahr 2012 und den gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durch­

schnitt 	der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa­

piere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2002 bis 2011 in Höhe von 3,58 %. 

­

­
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2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 RegV zulässigen Erlösen und den vom Netz

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz aus den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 5 Abs. 1 

Satz 2 ARegV i. m. V.§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), 

3. 	 die Differenz aus den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV (volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV) sowie 

4. 	 die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung 

entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er­

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese. Differenz durch Än­

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21 b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie§ 44 GasNZV verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 AReg\J wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten drei Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 201 O und 2011 entstandenen Differenzen sind der Anlage R1 .2 zu entnehmen. 

2.1 . Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 

ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalender­

jährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV finden im vereinfachten 

Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV in 

Verbindung mit § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV keine Anwendung. 

­
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Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 11 , 13 

und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) sind somit 

im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV findet im Gasbe­

reich keine Anwendung; Anpassungen der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme 

vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst­

Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlösab­

schöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 1 O GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß§ 4 Abs. 4 ARegV Anpassun­

gen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor)(§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

ARegV) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV (Qualitäts­

element) war für den Zeitraum 2009 bis 2011 nicht relevant. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 26.11 .2008 (BK9-07/879) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das Jahr 

2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anlage R2. 

In der Anlage R1 .2, wird did festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezügli­

chen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 
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Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 1 O GasNEV stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kalenderjährliche ~rlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage R2.1 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (Zelle C15). 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber gemäß § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu­

lässigen Erlöse des Jahres 2010 geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

08.08.2011 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 15.08.2011 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös­

obergrenze 2010 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2.1 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2010, in die einzelnen 

Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2 

in der Spalte F. 

2.1 .1.2.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.1 

Zelle E23 dargestellt. 
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2.1.1.2.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflµssbaren Kostenanteilen nach § 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als daue~haft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der Er­

lösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist dem­

nach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

In Anlage R2.1 Tabelle 82.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah­

ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und 033 „Erforderliche Inanspruch­

nahme vorgelagerter Netzebenen"; vg l. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. In der zweiten 

Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 und 052 „erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" (vgl. Ab­

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1 .1.2.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. 
§ 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 Gas-

NEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.1 Tabelle B2.3 darge­

stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72. 

2.1 .1.2.4. Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eirie Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1 O 

GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 79. 

2.1 .1.2.5. Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr.1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B2.5 dargestellt. Ab­
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weichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 201 O hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

Der Anpassungsbetrag aufgrund eines Erweiterungsfaktors wurde mit den endgültigen Wer­

ten des angepassten VPI des Jahres 2008 neu berechnet. 

2.1 .1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 
Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2. 7. Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 
Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet. 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage R2.2 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (Zelle C 15). 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber gemäß § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu­

lässigen Erlöse des Jahres 2011 geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

12.02.2013 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse 'mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 18.02.2013 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös­

obergrenze 2011 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2.2 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2011 , in die einzelnen 

Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2 

in Spalte G. 
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2.1.1 .3.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.2 

Zelle E23 dargestellt. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 
Abs. 2 S. 1Nr.1bis3, 6 bis 11 , 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 

§ 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der 

Erlösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist 

demnach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

In Anlage R2.2 Tabelle 82.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah­

ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und 033 „Erforderliche Inanspruch­

nahme vorgelagerter Netzebenen"; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. In der zweiten 

Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 und 052 „erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" (vgl. Ab­

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1 .1.3.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. 
§ 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1O Gas-

NEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.2 Tabelle 82.3 darge­

stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72. 
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2.1.1.3.4. 	 Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 

GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R 2.2 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E79. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.2 Tabelle B2.5 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

Der Netzbetreiber hat einen von der Bundesnetzagentur abweichenden Wert für den Anpas­

sungsbetrag aufgrund eines Erweiterungsfaktors angegeben. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 
Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1 .1.3.7. 	 Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 

Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet. 
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2.1 .2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsäch­

lich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung gemäß§ 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlö­

se hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbil­

dungen nicht anerkennungsfähig sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2011 die in Anlage R3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche Inanspruchnah­

me vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte­

nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber­

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. Kostenbestandteile der Biogasumlage können ebenfalls Be­

standteil dieser Differenz sein. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2011 die tatsächlich entstandenen Kosten der Inanspruchnahme vorgela­

gerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV übermittelt. In der Anlage R1 .2 wer­

den diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten gegenübergestellt. 
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3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2011 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2011 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen bzw. verprobten Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten des vorgelagerten Netzes und 

der in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten für Treibenergie und den in der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV 

sowie 

• 	 den Mehrkosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 3 

ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage R1 .2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2011 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs­

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 2010 3,80 % und für die folgen­

den Jahre 3,58 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2011 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010 und 2011 , die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der Anlage 

R1 .1 ist für die Jahre 2009, 2010 und 2011 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31 .12 für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 kann ebenfalls der Anlage R1 .1, 

Zelle F20 entnommen werden. 
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3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­
schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2011. Dieser ist für das Jahr 

2012 aufzuzinsen, da die Auflösung de~ Regulierungskontosaldos erst im Jahre 2013 be­

ginnt. Weiterhin hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber die Anwendung der sog. opti­

onalen Sonderlösung eingeräumt, um Beträge, die gemäß § 5 Abs. 3 ARegV in den Jahren 

2012 und 2013 zu Entgeltanpassungen geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Ab­

schläge zu berücksichtigen. 

Erläuterung zur optionalen Sonderlösung 

Gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, im Folgejahr seine Netzent­

gelte nach Maßgabe des § 17 ARegV anzupassen, soweit die tatsächlich erzielbaren Erlöse 

die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um 

mehr als 5 % überschreiten. Bleiben die erzielbaren Erlöse hingegen um mehr als 5 % hinter 

den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen des letzten abgeschlossen Kalenderjahres zurück, 

so besteht ein Wahlrecht für den Netzbetreiber, seine Entgelte nach § 17 ARegV anzupas­

sen. 

Erzielt der Netzbetreiber somit Mehrerlöse in 2009, die 5 % der zulässigen Erlöse überstei­

gen, sind seine Netzentgelte zum 01.01.2011 zu senken. Die durch die Netzentgeltanpas­

sung entstandenen Mindererlöse im Jahr 2011 gehen in den Saldo zum 31 .12.2011 ein. 

Anders ist die Situation bei Mehrerlösen, die im Jahr 2010 oder '2011 erzielt werden. Die An­

passung der Netzentgelte erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01 .2012 bzw. zum 

01 .01.2013 und hätte somit keine Auswirkungen ·auf den Regulierungskontosaldo zum 

31 .12.2011. Die Berechnung der Zu- und Abschläge erfolgt somit auf einer Bemessungs­

grundlage, in der die Anpassungsbeträge nicht enthalten sind. Da diese Beträge im Saldo 

verbleiben, würden sie bei der Bestimmung der Zu- und Abschläge mitberücksichtigt und 

damit als Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

verteilt. Es käme dadurch zu einer doppelten Rückzahlung der Mehrerlöse durch den Netz­

betreiber. Die hierdurch entstandenen Mindererlöse würden verzinst erst in der dritten Regu­

lierungsperiode ausgeglichen. 

Um dies zu verhindern, hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

04.10.2012 die Möglichkeit eingeräumt, von der sogenannten optionalen Sonderlösung 

Gebrauch zu machen. Diese sieht vor, dass Mehrerlöse, die in den Jahren 201 O und/oder 
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' Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wäh­
rend des Auflösungs.zeitraums vorgesehen ist. 
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201 1 entstanden sind und zu einer Anpassung der Entgelte in den Jahren 2012 und/oder 

2013 geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge berücksichtigt werden. 

Der Netzbetreiber hat der Beschlusskammer im Telefonat am 16.10.2013 mitgeteilt, dass er 

von der optionalen Sonderlösung keinen Gebrauch macht. 

Die Vorgehensweise bei der Berechnung der Zu- und Abschläge lässt sich unmittelbar aus 

§ 5 ARegV ableiten und ist bereits in den „Erläuterungen der Regulierungsbehörden zur Be­

stimmung des Regulierungskontosaldos" festgehalten. 

Der Saldo zum 31 .12.2011 (vgl. Anlage R1 .1 Zelle F20) ist aufzuzinsen, da die Rückzahlung 

erst im Jahr 2013 beginnt. Bei einem Zinssatz von 3,58 %1 ergibt sich die in Anlage R1 .1, 

Zelle G 19 dargestellte Verzinsung für das Jahr 2012. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der in der Anlage R1 .1, Zelle G20 dargestellt ist. 

3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- / und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,58 %, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2002 bis 2011 entspricht. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage R1 .1 aufge­

führten Zu- I Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2013 bis 2017. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem negati­

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem positiven Vorzeichen versehen. 



R1.1 Saldo 

B I c 1 0 1 E F 1 G 1 H 1 1 1 J 1 K L 1 M 

1 Verzinsung und Auflösung des Regulierungskonto
2- 1Firma des Gasnetzbetreibers 1Stadtwerke Zeven GmbH2. 
,...1. 1Betriebsnummer 112001566 

....§.. 1Netznummer 1 
7-..1.. 2009 1 2010 1 2011 1 2012 1 1 2013 1 2014 1 2015 1 2016 1 2017 
9 

10 Saldo aus Einzeldifferenzen ·224.876,42 ·121.162,86 3.961,4 
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R1.2 Olfrer<!ntbetrllge 

A I B C I 0 

.....!.. Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV der Jahre 2009 - 2011 
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Bundesnet:· zu angesetzten 

agentut Wertan 
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Angaben du 
NetzbetrelbetS 

2010 

Angesetzte Werte 
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Abweichungen 
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Werten 

1 1( 1 M 

2011 

Angaben des 
Angesetzte Werte Abweichungen 

Sundesnett­ zu angesetiten
Netzbetreibers agentur Werten 
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R2 Zulässige Erlöse 
B c D E F G 

1 Übersicht ange12asste Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV 
'""2-3 mbH-4 -5-6 ren -7 -8..___ 

9 
10 

f-­
2009 2010 2011 

(1) Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 
KAdnb,t 

11 Abs. 2 ARegV 

(2) 
Veränderung dauerhaft nicht beeinflussbare 

+ Verände
12 Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

13 
(3) Vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile nach + KA 

§ 11 Abs. 3 ARegV vnb,o 

(4) 
Veränderung der vorübergehend nicht beeinflussbaren 

+ Verände
14 Kostenanteile durch (VPIWPIO-PFt) 

(5) 
Nicht abgebauter beeinflussbarer Kostenanteil nach § 

+ KAb,t 
15 11 Abs. 4 ARegV 

Veränderung der nicht abgebauten 
(6) beeinflussbaren Kostenanteile durch (VPIWPIO-PFt) + Verände

16 

(7) genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund + EF1 17 eines Erweiterungsfaktors nach§ 10 ARegV 

(8) 
Veränderung des Anpassungsbetrages (VPIWPlo-PFt) 

+ Verände
18 am EF, 

(9) Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze 
+Qt 

19 Qualitätselement nach § 19 ARegV 

20 
(10) Volatiler Kostenateil nach § 11 Abs. 5 ARegV + (VK1 

21 
(11) Volatiler Kostenateil nach § 11 Abs. 5 ARegV im 

Basisjahr 
-VK0) 

22 
(12) Nicht zumutbare Härte nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV + NZH1 

23 
(13) Saldo Periodenübergreifende Saldierung 2006 - 2008 

einschl. Zinsen nach§ 34 Abs. 1a ARegV 
- PS1 

24 
(14) Sonstiges (Mehrerlösabschöpfung) -So1 

25 

26 Erlösobergrenze nach § 4 ARegV =EOt 

­
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Btlflebi.. ...-d P.rson~lrilm.MloM« (Satz 1, Nr 10) 
1'" 

u 

Kotltn oder Ettos. "'-'S Maßnarnn.n ~ Becielbe:1'9 VOl'I 

Ga.t•~"9$netlen. d• einer 'Ml'kUmitn Verl:1hntt1~11rtNng 
unt--"'n ISatt 3l 

.. 



R2.1 Nachre<:hnung 2010 


In ~

14111 
Kon.i:H.sionsao::ig~bf.n 1Sa12 ' Nt 2) 

- -­-­

•• 
l<~l;OO~j;tht 2t>10 

~ -

:::::_____.,.·:....·:....·
:::::. ·.·

Summe da~rtiah nicht bocllntluubaror Kostenbest..ndt.el fUr 1010 f() 
.E. -­ - .
w ___.~· '-"'-"

'9 92.3. Mohr· oder Mlnde!!.!!._~nach § 10der Gas"N"'EV'-"'1:2008=..,__

K 1 j 20 O 

c2!.. _• _• •_••-r;ahr- 1 _ --­--­ --~--
Saldo <1er petlOOC!.nUbergrclftnden Saldtet\lflO 2008 g.ema!.\ § 10 GHNE'V III 

72 d.t11 tUlerOol)itllr (() 
!~ --- ­
76 62.„. Mehrertös.aMchöofuna nach g 34Abs. 1 ARttoV i.V.m. 10G

1fa :"~!:~~~~::,:~ac:ltt~ 
w - ---­

83 02.5. Anna.ssuno aufornnd eines Erweitenmßsfaktors nach 4 Ab
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R2.1 Nachrachnung 2010 

c 	 0 

" 	 Cl . Weitere Bootandtollo dor Erlösobergrenzo, die beroils Bastandtell der Fffllegung der Bundesnetzagentur nach§ 32 Abi. 1 Nr. 1 ARogV l.V.m. § 29 Abl. 1 EnWG waren 
fl °"'*'I YothaMen wnl• lefOc~ .on YOI~ nKh t lt A.b1c 1 AAMV """"'- "°" ~Mllnll 4 2t AbL 1 l Y,M. f U Abi. t Hr t Alt„V. 

99 C1.1. DIUMhatt nicht bMlnnuuNtt Kott.,. nKh 11 Abi.„ 2 Hr. 12AR V auschaflerter lnvesthlon.szusch 

III 


t 1 CU. An~ung d•r votObe~hcnd 11k.ht bftf · 'tu:Hb-
AllOf•~detKalltf'I......~. ~·~W.-llM.,_ 

1 1 IO<Avnb,O • KAb.U 1 iVPl'100INPIO • "200t -IKA~O • ICM.1) 

Kt1tn1Ht„l'lr 1010 1 

Sti!Oo Pe~elllltMQ+•:ftttlot S..ld„•Uf'IQ :OOi11 • 11iMJll %t11H" 1
1:n Abs 'bTW AbJ •• ARcgVI
~ ls.a~o Po~bl1grt1'•l!dl SalO•""'O 21»7 tltlWll Uiten „.;-r
1?2fAbt l l>JW Abt III AROQV ­



" 

R2.2 Nachrechnung 2011 

~ ~Ändon.11:u dauc!haft nicht boolnlluubarcr Kostenanl_!fle.,

I U.Stttfeibun~ 

,.!!, 

l.A~ 

i.ll """"'""""'"''" -----_- ~g"'<S•"_'._".'._ 21 __ 

~ Bct~c;c~ati 1 N1 3• _ :~:

KOS:lf:fl oder EnaM au• MaGn.al'lmM eNt Betteiben von 
G»vtt10l'QUng1MUe.n, Oie Mief ~rbanien Vorialwe11$At9ultef\lng 

44 Uft!H!~M Satz 31 

Summe dauffhaft nktil boinftlllabi„r Kot:~~I~ {(J„ 

1 
1 Netzbetrolbar S1

2 Setdtbsnummer der Bundtsnetugtnlur 12

l Aktenzeichen der 1. EOG..f'Htlegung BK

" Verfahren ve

s. Neanummot 

i:.! ~chluss Erweltettrngsfakto' 20X.X 

1 Beschluss Mehrcrl6sabschöpfung 

a Mitteilung lnvostitionsbudget 

g Bes<:hluss §26 Abs. 2AReg_V ---------1
~~ PerlodenOMtgroirende S.aldle-rung 2008 

..u 

...!! BI. Anpassung der Erlösobergrenze nach§ 4 Abs. 3 A

" 

~ . 



R2.2 Nachrechnung 2011 
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R2.2 Nachrochnung 2011 

G H 

„ C1. Weitcro Bes111ndtcllo der Erlllsobergrcnze, die berellS Bestandteil der Festlegung der Bundesnetzagentur nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV l.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG waren 
1 Nr. i AAtQ\I) 

An~w.-ungW.11-0dt:r KoS*1911c.ile '"vnb'" • "b~ 9\ltgt\ll"lef VPt.,.... und 

l 1 (IKAvnb,0 • KAb,t) a (VPl'ZootlVPtO • PF2009JH)(l<Yflb,O • KA.b.ll ··­
1 

11 C2:.3 MOhf· Odor Mlndortt16MI nach5 t_O____•NEV_, _.der G•___ (_2006l

"""•d•<johr20H •? 

1 f
Silao Petiod&i>"1e.!t0f&ile~ SalJ.,ett.~g 2006ewiSCtil Zmsen n11i.fl § )4 

f.tow.itvomanden unt.tr EMrückskNiaunq vonVofllnetdlberoJlnQitn Nci'I 4 2t .ui.. t A.A.tQV sowi. von BescNOa.t•n °"""' 4 H Ao.. 2 a,v ,m, • 32 Allt,, 

~~~~~~~~~~-+~~~

11 ~' abgebauc• DHll\flusmre Kos~n l(t.Y„,.J .c KAb,OJ 

111" C2.2. /\npaHunn d t r vorONlrQ~h-rnd nlc.ht ~eetr1t'fuub1Hen

121 Abi 1~ Ab5 hlAAC9V 

- Saldo~rl0Clf'!luberg,rellc-J1do$A"°i;erung ?OO? oviwi1 h!Hn n1ct1S~
11' "M l llt,...~1ii AAO$.!V 

' 
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5 

10 

15 

20 

25 

R3 Erzielbare Erlöse 
A B c D E F 

1 Zusammensetzung der erzielbaren Erlöse 
2,___ 
3 - 12001566....-­
~ Netznummer 1 

7 

8 2009 2010 2011-­
9 1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Erlöse aus der Wälzung von Netzentgelten für die vorgelagerte Netznutzung 

11 1.1 .2 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 

12 1.1.3 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 

13 1.1 .4 Abrechnung 

14 1.1 .5 Messung ,__ 
1.1.6 Messstellenbetrieb 

16 1.1.7 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 

17 1.1.8 Vertragsstrafen 

18 1.1.9 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

--1.t 1.1 .10 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 

1.1.1 1 Weitere Erlöse 

21 1.1.12 Konzessionsabgaben 

22 1.1.13 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 

23 = Erzielte Erlöse (1.1abzgl.1.1.12) 

24 + UnteNerprobung 

+ Hinzurechnungen 

26 - Kürzungen 

27 = Erzielbare Erlöse 
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